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Gemeinde Heidenrod

An die Mitglieder
des Gemeindevorstandes

Einladung

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Gemeindevorstandes ein.

Sitzungstermin: Montag, 27.06.2022, 16:00 Uhr

Raum, Ort: Sitzungszimmer Rathaus, Heidenrod-Laufenselden

Tagesordnung I

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-
keit

1.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeinde-
vorstandes vom 13.06.2022

2 Mitteilungen/Verschiedenes XII/092

3 Niederschriften der Ortsbeiräte XII/093

4 Festlegung Ablösebestimmungen Erschließungsbeitrag 
Dickschied

XII/083

5 Abweichungssatzung Dickschied Erschließung XII/085

6 Abschnittsbildung Teilerschließung Zum kleinen Atzmann 
Dickschied

XII/086

7 Widmung Erschließungsstraßen Dickschied XII/087
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8 Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; Bebauungsplan 
mit paralleler Flächennutzungsplanänderung für den Bereich 
„Kemel Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel Süd“ Ortsteil Kemel, 
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 24.01.2022 mit Anla-
gen
hier: Wertungsbeschluss, 
Wertung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, Stand 
03.11.2020, 
die Anhörung Träger öffentlicher Belange und der öffentli-
chen Auslegung im Rahmen der Offenlage gemäß Be-
schluss der Gemeindevertretung 18.02.2022

XII/091

9 Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; Bebauungsplan 
mit paralleler Flä-chennutzungsplanänderung für den Be-
reich „Kemel-Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel-Süd“ Ortsteil Kemel, 
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 24.01.2022 mit Anla-
gen
hier: Satzungsbeschluss

XII/094

10 Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; Bebauungsplan 
mit paralleler Flächennutzungsplanänderung für den Bereich 
„Kemel Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel Süd“ Ortsteil Kemel, Entwicklung, 
Erschließung, Vermarktung, Wärmeversorgung, Verkehr 
und Infrastruktur 
hier: Vorbereitung zur Gründung einer Erschließungsgesell-
schaft

XII/088

11 Heidenrod, Allgemeine Grundstückangelegenheiten
Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der 
Gemeinde Heidenrod
hier: Festlegung der Pachten

XII/081

Tagesordnung II

12 Persönliche und personelle Angelegenheiten

13 Fonds "Bürgerschaftliches Engagement in den Ortsteilen" 
2022
Anträge 2022 - Nachmeldung Ortsbeirat Mappershain -

XII/084

14 Einrichtung eines Waldkindergartens am Standort Egenroth XII/089

Mit freundlichen Grüßen
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Diefenbach, Volker
Vorsitzende/r
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XII/092
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Mitteilungen/Verschiedenes

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

24.06.2022

Verantwortlich:

Kaiser, Tanja
Aktenzeichen

Ka

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 27.06.2022 N

Sachverhalt
Bürgermeister Diefenbach berichtet über nachfolgende Punkte:

….

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 2022-06-30_Einladung Ortsbegang Egenroth

2 2022-07-05 Einladung OBR Laufenselden, Version 1

3 2022-07-20 Einladung OBR Mappershain

4 2022-06-01 Niederschrift Ortsbeirätetreffen

5 Niederschrift Straßensanierungskommission vom 30.05.2022



Einladung zum Ortsbegang in Egenroth     22.06.2022 

 

Der Ortsbeirat Egenroth lädt Sie herzlich zum öffentlichen Ortsbegang am Donnerstag, den 

30. Juni 2022 um 19.00 Uhr ein. Wir treffen uns vor dem Dorfgemeinschaftshaus „Zum 

Backes“ und werden von dann von dort aus starten. 

Der Ortsbegang lebt von Ihrer Teilnahme und von den Themen, die Sie zur Diskussion 

mitbringen. Bereits im Vorfeld wurde das ein oder andere Thema an den Ortsbeirat 

adressiert, das wir im Rahmen des Ortsbegangs ansprechen möchten.  

Der Ortsbeirat freut sich auf Ihre Teilnahme und den regen Austausch mit Ihnen. 

 

Niklas Leonhard 

Ortsvorsteher 
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Lukas Brandscheid • Ortsvorsteher • Tulpenweg 5a • 65321 Heidenrod 
 

An den 

Ortsbeirat Laufenselden 
sowie die jeweiligen Vertreter  
aus Gemeindevertretung  
und Gemeindevorstand 

 
 
 

 

 

 

 

Ortsvorsteher 

Lukas Brandscheid 
 

Tulpenweg 5a 

65321 Heidenrod 
 

Mobil: 0177 / 4051999 
 

E-Mail: lukas.brandscheid@unser-laufenselden.de 
  

                   
 Heidenrod, den 21.06.2022 

 

 

E I N L A D U N G 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Ortsbeiratsmitglieder,  

liebe Mitbürger,  

 

hiermit möchte ich Sie herzlich einladen zu unserer nächsten 
 

 

Ortsbeiratssitzung  

am Dienstag, den 05.07.2022 

19:30 Uhr 

Vereinsraum der Bornbachhalle Laufenselden 

Wiesbadener Str. 17, 65321 Heidenrod 
 
 
Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 2 der Einladung.  

 
Ortsbeiratsmitglieder, die an der Sitzung verhindert sein sollten, sind gebeten, sich im 
Vorfeld zu entschuldigen. 

 
Über eine zahlreiche Teilnahme und das Interesse unserer Laufenseldener Mitbürger würde 
ich mich freuen.  

 
Mit besten Grüßen 

 

 

 

Lukas Brandscheid, Ortsvorsteher 
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Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung am 05.07.2022 

 

1. Eröffnung und Begrüßung  

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit von Ladung und Tagesordnung 

3. Genehmigung der letzten Niederschrift  

4. Bericht des Ortsvorstehers  

5. Wahl eines stellvertretenden Schriftführers  

6. Beschlussfassung über die Verwendung des verlorenen Zuschusses  

7. Pferdehinterlassenschaften im Ortsgebiet  

8. Tempo 30 in der Hüttenbachstraße / Im Bangert  

9. Öffentlich zugänglicher Kopierer  

10. Senioren Grillfest am 17.09.2022 

11. Verschiedenes  

 



                                                                             
 

Der Ortsbeirat Heidenrod  –  Mappershain 

                        lädt zur Ortsbeiratssitzung                                                                                       
           am 20.07.2022 um 20.00 Uhr ins DGH ein 
 
Wir bitten um Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona Schutzregeln  
Alle Besucher tragen sich bitte in die bereitliegende Liste ein.                                  
                                  

Tagesordnung 
 
TOP 1:  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2:  Bericht des OV mit Beschluss zum OB Protokoll vom 20.04.2022 

TOP 3:  Anmeldungen zum Bürgerhaushalt 2023 

TOP 4:  Sachstand „Spende Flut Eifel „  

TOP 5:   Aktionsprogramm – Natürlicher Klimaschutz – Naturteich - Sachstand 
 
TOP 6:   Schnelles Internet – Sachstand – Deutsche Giga Netz 
 
TOP 7:  Bürgerschaftliches Engagement - Gestaltung Ortsmitte – 
 
TOP 8:  Verschiedenes 
 
 
 

Ihr Ortsbeirat   

Ekkehard Schmidt 

Ortsvorsteher 
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XII/093
Informationsvorlage (nö)
nichtöffentlich

Niederschriften der Ortsbeiräte

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

24.06.2022

Verantwortlich:

Kaiser, Tanja
Aktenzeichen

Ka

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Kenntnisnahme 27.06.2022 N

Sachverhalt
Der Gemeindevorstand nimmt die Niederschrift des Ortsbeirates Obermeilingen vom 
15.06.2022 zur Kenntnis.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 2022-06-15 Niederschrift Obermeilingen
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XII/083
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Festlegung Ablösebestimmungen 
Erschließungsbeitrag Dickschied

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

14.06.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

10.0.1

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 20.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
1.) Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, das bei der Umsetzung der Er-

schließung des im gültigen Bebauungsplan „Auf der Gewann“ vom 22.12.1994 
festgesetzten Erschließungsstraßen „Sperlingsweg“ und „Zum kleinen Atz-
mann“ nun der Ausbau geplant ist. Festgesetzt ist darin der Ausbau der Er-
schließungsstraßen mit Pflaster. (Abschnitt A Nr. 7) Von dieser Ausbauform 
muss aus technischen- sowie aus Kostengründen abgewichen werden. Die 
Ausbauformen wurden mit allen beitragspflichtigen Grundstückseigentümern 
in zwei Bürgerinformationsveranstaltungen erörtert und letztlich auch einstim-
mig so gewollt. Im Hinblick auf die Rechtssicherheit wurde auch der Hess. 
Städte- und Gemeindebund eingebunden.  

2.) Der Gemeindevorstand nimmt die beiden Ausbauformen a.) und b.) zur 
Kenntnis und legt folgende Ausbauformen fest.  

a.) Sperlingsweg wird mit einer Länge von ca. 78 m vom Espenschieder Weg 
kommend als verminderter Ausbau „Feldwegausbau“ ohne weitere Einrich-
tungen wie z. Bsp. Kanal, Wasser und Gehwege ausgebaut. Die Wasser-
führung erfolgt über Schotttermulden seitwärts zur Versickerung. Es wird 
eine ca. 8 cm dicke Asphalttragdeckschicht auf vorhandener Schotter-
schicht aufgebracht. Als Straßenbeleuchtung werden voraussichtlich 2 So-
larleuchten installiert. 
Als Hinweis vom Hess. Städte- und Gemeindebund sei noch zu erwähnen, 
dass bei der Erschließungsanlage „Sperlingsweg“ kein Abschnitt (nur 78 m 
Ausbau) gebildet werden kann. Hier fehlt es an den Voraussetzungen für 
eine Abschnittsbildung. Das bedeutet, dass bei einem weiteren Ausbau 
des restlichen „Sperlingsweg“ kein Erschließungsbeitrag mehr erhoben 
werden kann. 
 

b.) Zum kleinen Atzmann wird über eine Länge von ca. 37 m von Kreuzung 
„Am Dorfgemeinschaftshaus/Drosselweg“ kommend als verminderter Aus-
bau „Feldwegeausbau“ ohne weitere Einrichtungen wie z. Bsp. Kanal, 
Wasser und Gehwege ausgebaut. Die Wasserführung erfolgt über Schot-
termulden seitwärts zur Versickerung. Es wird eine ca. 8 cm dicke Asphalt-
tragdeckschicht und eine ca. 30 cm dicke Schottertragschicht eingebracht. 
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Eine Straßenbeleuchtung ist nicht vorgesehen. Hier muss ein Abschnitt 
gebildet werden. Somit ist bei einem späteren Ausbau des restlichen 
Teilstücks eine Veranlagung mit Erschließungsbeiträgen gewahrt.        

3.) Der Gemeindevorstand beschließt die Abweichung vom Grundsatz in § 127 
BauGB bezüglich Abrechnung von Erschließungsbeiträgen an den Gemein-
destraßen „Sperlingsweg“ und „Zum kleinen Atzmann“ entsprechend § 133 
Abs. 3, Satz 5. Der Erschließungsbeitrag ist von allen beitragspflichtigen Ei-
gentümern über Ablöseverträge im Ganzen anzufordern. Die tatsächliche 
Endabrechnung erfolgt nach Eingang der letzten Unternehmerrechnung und 
wird als Zusatz zu den im Vorfeld bereits abgeschlossenen Ablöseverträge er-
folgen. Alle beitragspflichtigen Grundstückseigentümer haben bereits den Ab-
lösevertrag unterzeichnet.  

  
4.) Der Gemeindevorstand stellt fest, dass die beitragspflichtigen Grundstücksei-

gentümer entsprechend der als Anlage beigefügten Eigentümerliste mit einem 
Ablösebetrag zu veranlagen sind. 

5.) Der Gemeindevorstand legt fest, dass der Abrechnungsmodus entsprechend 
der in der Erschließungsbeitragssatzung, 1. Nachtrag vom 12.03.2002, anzu-
wenden ist. Die Aufwendungen für den Ausbau werden nach tatsächlichem 
Aufwand berechnet.   

6.) Die Ablösebeträge sind entsprechend den Regelungen in der Erschließungs-
beitragssatzung nach tatsächlichem Aufwand nach Abschluss der Bauarbeiten 
von den beitragspflichtigen Eigentümern (s. Eigentümerliste) anzufordern. 

II. Begründung/Sachverhalt
Im Rahmen der Umsetzung der im Bebauungsplan „Auf der Gewann“ im Ortsteil 
Dickschied aus dem Jahr 2002 festgesetzten erstmalige Herstellung der Er-
schließungsanlagen „Sperlingsweg“ und „Zum kleinen Atzmann“ wurde die Umset-
zung nun vorangetrieben. 

Die Beabsichtigung zum Ausbau der Erschließungsanlagen wurde bereits in zwei 
Abendveranstaltungen, wo alle beitragspflichtigen Eigentümer sowie der Ortsbeirat 
eingeladen waren, hinreichend erörtert und auch, wie nachstehend dargestellt, so 
gewollt. 

a.) Sperlingsweg wird mit einer Länge von ca. 78 m vom Espenschieder Weg 
kommend als verminderter Ausbau „Feldwegausbau“ ohne weitere Einrich-
tungen wie z. Bsp. Kanal, Wasser und Gehwege ausgebaut. Die Wasser-
führung erfolgt über Schotttermulden zur Versickerung. Es wird eine ca. 8 
cm dicke Asphalttragdeckschicht auf vorhandener Schotterschicht aufge-
bracht. Als Straßenbeleuchtung werden voraussichtlich 2 Solarleuchten in-
stalliert.
Als Hinweis vom Hess. Städte- und Gemeindebund sei noch zu erwähnen, 
dass bei der Erschließungsanlage „Sperlingsweg“ kein Abschnitt (nur 78 m 
Ausbau) gebildet werden kann. Hier fehlt es an den Voraussetzungen für 
eine Abschnittsbildung. Das bedeutet, dass bei einem weiteren Ausbau 
des restlichen „Sperlingsweg“ kein Erschließungsbeitrag mehr erhoben 
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werden kann. 

b.) Zum kleinen Atzmann wird über eine Länge von ca. 37 m von Kreuzung 
„Am Dorfgemeinschaftshaus/Drosselweg“ kommend als verminderter Aus-
bau „Feldwegeausbau“ ohne weitere Einrichtungen wie z. Bsp. Kanal, 
Wasser und Gehwege ausgebaut. Die Wasserführung erfolgt über Schot-
termulden zur Versickerung. Es wird eine ca. 8 cm dicke Asphalttragdeck-
schicht und eine ca. 30 cm dicke Schottertragschicht eingebracht. Eine 
Straßenbeleuchtung ist nicht vorgesehen. 
Hier muss ein Abschnitt gebildet werden, weil diese Erschließungsanlage 
im weiteren Verlauf als Feldweg deklariert ist und in den festgesetzten Be-
reich einer Streuobstwiese verläuft und dort endet. Aus diesem Grund 
handelt es sich rechtlich zwar um eine Erschließungsanlage aber um zwei 
unterschiedliche Teilstücke. Somit wäre auch bei einem späteren Ausbau 
des restlichen Teilstücks eine Veranlagung mit Erschließungsbeiträgen 
gewahrt.        

Daraufhin wurde verwaltungsseitig ein Ablösevertrag entworfen und wie vereinbart, 
jedem betroffenen Eigentümer zur Unterschrift zugestellt. Zwischenzeitlich liegen alle 
Ablöseverträge unterschrieben der Gemeinde vor. Die tatsächliche Abrechnung er-
folgt dann im Nachgang als Zusatz zum Ablösevertrag.  
 
Grundsätzlich muss die Gemeinde gemäß § 127 BauGB bei der erstmaligen Herstel-
lung einer Erschließungsanlage von den beitragspflichtigen Eigentümern Er-
schließungsbeiträge nach dem BauGB anfordern. Von diesem Grundsatz lässt § 133 
Abs. 3, Satz 5 BauGB eine Ausnahme zu. Er gestattet den Gemeinde Verträge über 
Ablösung des Erschließungsbeitrages im Ganzen abzuschließen. 

Aufgrund des gültigen Bebauungsplans „Auf der Gewann“ aus dem Jahr 2002 ist die 
Gemeinde verpflichtet, auch die Erschließungsstraßen entsprechend erstmalig her-
zustellen. 

Da hier aber von den Grundsätzen des BauGB´s sowie von den Merkmalen in der 
Erschließungsbeitragssatzung wie z. Bsp. Kanal, Wasser, Gehwege und Straßenbe-
leuchtung abgewichen wird, muss die Gemeinde sogenannte Ablösebestimmungen 
festlegen und beschließen.

Da wir somit auch von den Vorgaben des Bebauungsplans (Ausbauform) abweichen, 
wurde verwaltungsseitig im Hinblick auf eine gewisse Rechtssicherheit der Hess. 
Städte- und Gemeindebund um schriftliche Stellungnahme bezüglich der Bindung an 
die festgesetzte Ausbauform (Pflaster) im Bebauungsplan gebeten. Wie uns mitge-
teilt wurde, besteht keine Bindung an die Ausbauform.  

Demzufolge kann die Gemeinde so, wie geplant und mit den beitragspflichtigen Ei-
gentümern besprochen, die beiden Erschließungsanlagen „Sperlingsweg“ und „Zum 
kleinen Atzmann“ entsprechend der Planung ausbauen. 

III. Finanzielle Auswirkungen
Stehen erst nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme fest. 
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Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Sperlingsweg Ausbauplan

2 Zum Kleinen Atzmann Ausbauplan

3 ErschlAblöse_ZumkleinenAtzmann Dickschied 90%

4 ErschlAblöse_Sperlingsweg Dickschied 90%
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Heranziehung Erschließungsbeitrag 12,14 €/m² Grundstücksfläche

Zum kleinen Atzmann Dickschied Gemeindeanteil 10% Bürger 90 %

Name   Anschrift Flur Flst.

Grundstücks-

fläche NF

Veranlagungs-

fläche 66,66% Beitrag Nutzung Bemerkung

Brütting Andre, Drosselweg 1, Dickschied 1 171/1 493,00 1,25 616,25 410,79 4.987,02 Gebäude- u. Freifläche

Schaft Angelika, Am Dorfgemeinschaftshaus 5, Dickschied 1 1/1 629,00 1,25 786,25 524,11 6.362,75 Gebäude- u. Freifläche

Engler Ilona, Ruhrstr. 51, 70374 Stuttgart 2 2/1 289,00 1,25 361,25 4.385,58 Gebäude- u. Freifläche

Engler Ilona, Ruhrstr. 51, 70374 Stuttgart 2 2/3 75,00 1,25 93,75 1.138,13 Gebäude- u. Freifläche

Engler Ilona, Ruhrstr. 51, 70374 Stuttgart 2 2/2 426,00 1,25 532,50 6.464,55 Gebäude- u. Freifläche

Engler Ilona, Ruhrstr. 51, 70374 Stuttgart 2 2/4 110,00 1,25 137,50 1.669,25 Gebäude- u. Freifläche

2.022 2.059,91 25.007,26

Excel / Listen 7 ErschlAblöse_ZumkleinenAtzmann Dickschied 90% / 14.06.2022 / 15:44



Heranziehung Erschließung Ablösevertrag 5,90 €/m² Grundstücksfläche

Sperlingsweg Dickschied Gemeindeanteil 10 % Bürger 90 %

Name   Anschrift Flur Flst.

Grundstücks-

fläche NF

Veranlagungs-

fläche 66,66% Beitrag Nutzung Bemerkung

Kuhn Manfred, Korianderstr. 27, 65191 Wbn 1 168 320,00 1,25 400,00 266,64 1.573,18 Gebäude- u. Freifläche

Engler Ilona, Ruhrstr. 51, 70374 Stuttgart 1 161 966,00 1,25 1.207,50 804,92 4.749,03 Gebäude- u. Freifläche Nowack Georg

Schuck Ursula, Bernadottestraße 58, 60439 FFM 1 169/1 630,00 1,25 787,50 524,95 3.097,19 Gebäude- u. Freifläche

Mernberger Helmut, Sperlingsweg 4, Dickschied 1 163/3 945,00 1,25 1.181,25 6.969,38 Gebäude- u. Freifläche

Gemeinde Heidenrod, 1 170/1 901,00 1,25 1.126,25 750,76 4.429,47 Gebäude- u. Freifläche kein Bescheid

Müller Sylvio, Am Dorfgemeinschaftshaus 8, Dickschied 1 167/1 562,00 1,25 702,50 468,29 2.762,89 Gebäude- u. Freifläche

Bedrich Mario, Espenschieder Weg 16, Dickschied 1 163/2 969,00 1,25 1.211,25 807,42 4.763,77 Gebäude- u. Freifläche

Mernberger Helmut, Sperlingsweg 4, Dickschied 1 163/1 1216,00 1,25 1.520,00 1.013,23 5.978,07 Gebäude- u. Freifläche

6.509 5.817,45 34.322,97

Excel / Listen 7 ErschlAblöse_Sperlingsweg Dickschied 90% / 14.06.2022 / 15:45
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XII/085
Beschlussvorlage
öffentlich

Abweichungssatzung Dickschied Erschließung

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

20.06.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

10.0.1

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.07.2022 Ö
Gemeindevertretung Entscheidung 15.07.2022 Ö

I. Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt für die Heranziehung von Erschließungsbeiträ-
gen für den Endausbau in den Erschließungsanlagen „Sperlingsweg“, „Zum kleinen 
Atzmann“ (Ablösebeträge) und „Am Dorfgemeinschaftshaus“ (Erschließungsbeitrag) 
im Ortsteil Dickschied, die dieser Vorlage beigefügte Abweichungssatzung. 

Die Satzung ist ortsüblich bekanntzumachen. 

II. Begründung/Sachverhalt
Im Rahmen des Endausbaus der Erschließungsanlagen „Sperlingsweg“, „Zum klei-
nen Atzmann“ und „Am Dorfgemeinschaftshaus“ im Ortsteil Dickschied muss die 
Gemeindevertretung wegen den verminderten Ausbauformen – wie in der Abwei-
chungssatzung beschrieben – ohne die Merkmale in § 12 der Erschließungsbeitrags-
satzung wie beidseitige Gehwege mit jeweils Unterbau und Decke, diese kann aus 
Asphalt, Teer, Beton, Pflaster, Platten oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen, Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen zur Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen; hier für den „Sperlingsweg“ und den „Zum kleinen Atz-
mann“ nach § 15 Ablösung, und „Am Dorfgemeinschaftshaus“ nach § 1 Er-
schließungsbeitrag, eine Abweichungssatztung beschließen. 

Die Erschließungsanlage „Am Dorfgemeinschaftshaus“ wird – wie in der Abwei-
chungssatzung beschrieben – endausgebaut. 
 
Erschließungsbeiträge können nur dann abgerechnet werden, wenn die Merkmale 
des § 12 Erschließungsbeitragssatzung erfüllt sind oder entsprechende Abweichun-
gen in einer Satzung beschlossen wurden.

Die Ausbauformen der Erschließungsanlagen „Sperlingsweg“, „Zum kleinen Atz-
mann“ und „Am Dorfgemeinschaftshaus“ wurden bereits in zwei Bürgerinfomations-
veranstaltungen im Beisein von Vertretern des Ortsbeirates Dickschied vorgestellt, 
besprochen und auch so gewollt. 
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Die entsprechenden Ablöseverträge sind bereits von den beitragspflichtigen Ei-
gentümern der Anlagen „Sperlingsweg“ und „Zum kleinen Atzmann“ unterzeichnet 
worden.

III. Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Abweichungssatzung Dickschied



Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634) in Verbindung mit § 5 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBI. S. 915, hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod in der Sitzung am 15.07.2020 
folgende  
 
 
 

Abweichungssatzung zu der Satzung über das Erheben von 
Erschließungsbeiträgen  

vom 12.03.2002 
 
 

§ 1 
 

Erschließungsanlage / Ausbauzustand 
 

Bei den Erschließungsanlagen „Sperlingsweg“, „Zum kleinen Atzmann“ und „Am 
Dorfgemeinschaftshaus“ im Ortsteil Dickschied wird aufgrund der planerischen 
Vorgaben wie folgt ausgebaut. 
 
Sperlingsweg 
 
Die Erschließungsanlage „Sperlingsweg“ wird mit einer Länge von ca. 78 m vom 
Espenschieder Weg kommend als verminderter Ausbau „Feldwegausbau“ ohne 
weitere Einrichtungen wie z. Bsp. Kanal, Wasser und Gehwege ausgebaut. Die 
Wasserführung erfolgt über Schotttermulden seitwärts zur Versickerung. Es wird eine 
ca. 8 cm dicke Asphalttragdeckschicht auf vorhandener Schotterschicht aufgebracht. 
Als Straßenbeleuchtung werden voraussichtlich 2 Solarleuchten installiert. 
 
Zum kleinen Atzmann  
 
Die Erschließungsanlage „Zum kleinen Atzmann“ wird über eine Länge von ca. 37 m 
von Kreuzung „Am Dorfgemeinschaftshaus/Drosselweg“ kommend als verminderter 
Ausbau „Feldwegeausbau“ ohne weitere Einrichtungen wie z. Bsp. Kanal, Wasser 
und Gehwege ausgebaut. Die Wasserführung erfolgt über Schottermulden seitwärts 
zur Versickerung. Es wird eine ca. 8 cm dicke Asphalttragdeckschicht und eine ca. 
30 cm dicke Schottertragschicht eingebracht. Eine Straßenbeleuchtung ist nicht 
vorgesehen. 
 
Am Dorfgemeinschaftshaus 
 
Die im Jahr 1996 hergestellte aber noch nicht fertiggestellte Erschließungsanlage 
„Am Dorfgemeinschaftshaus“ wird ohne beidseitigen Gehweg ausgebaut und 
fertiggestellt.   
 
Diese Ausbauformen weichen von den Standartmerkmalen nach § 12 der gültigen 
Erschließungsbeitragssatzung vom 12.03.2002 der Gemeinde Heidenrod ab.  
 
 
 
 
 



§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Heidenrod, den 20.06.2022 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod 
 
 
 
(Diefenbach) 
Bürgermeister 
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XII/086
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Abschnittsbildung Teilerschließung Zum kleinen 
Atzmann Dickschied

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

20.06.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

10.0.1

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand beschließt, dass zur Veranlagung von Teilerschließungsbei-
trägen als Ablösebetrag für die erstmalige Herstellung (verminderter Ausbau) im Be-
reich zwischen den Flurstücken 1/1 und 171/1, Einmündung „Am Dorfgemein-
schaftshaus“ und „Drosselweg“ Flur 2, Flurstück 156, bis auf Höhe Flurstück 2/2 
(siehe Ausbauplan) gemäß § 130 Abs. 2 Satz 1 BauGB in Anlehnung § 3 Abs. 2 Er-
schließungsbeitragssatzung ein Straßenabschnitt gebildet wird. 
 
Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

II. Begründung/Sachverhalt
Im Rahmen der Umsetzung der im Bebauungsplan „Auf der Gewann“ im Ortsteil 
Dickschied aus dem Jahr 2002 festgesetzten erstmalige Herstellung der Er-
schließungsanlage „Zum kleinen Atzmann“ wurde die Umsetzung nun vorangetrie-
ben und in einer Planung dargestellt.  

Die Veranlagung des Erschließungsbeitrages wird von den beitragspflichtigen Ei-
gentümern als Ablösebetrag in einem Ablösevertrag angefordert. Die Verträge sind 
bereits unterzeichnet und liegen der Gemeinde vor. 

Für die Abrechnung dieser Erschließungsmaßnahme ist der Beschluss maßgebend, 
denn dadurch wird die Beitragspflicht für die an diesen Abschnitt angrenzenden 
Grundstücke wirksam. 

Der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

Ein entsprechender Lageplan ist als Anlage beigefügt.

III. Finanzielle Auswirkungen
keine
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Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Zum Kleinen Atzmann Ausbauplan
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XII/087
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Widmung Erschließungsstraßen Dickschied

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

20.06.2022

Verantwortlich:

Behrendt, Frank
Aktenzeichen

10.0.1

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand bestätigt die Widmung gemäß §4 Hess. Straßengesetz für 
die Erschließungsstraßen „Sperlingsweg“, „Zum kleinen Atzmann“ und „Am Dorfge-
meinschaftshaus“ für den öffentlichen Verkehr. 

Der Beschluss ist gemäß §4 (3) Hessisches Straßengesetz in ortsüblicher Weise be-
kanntzumachen. 

II. Begründung/Sachverhalt
Im Rahmen der Umsetzung der im Bebauungsplan „Auf der Gewann“ im Ortsteil 
Dickschied aus dem Jahr 2002 festgesetzten erstmalige Herstellung der Er-
schließungsanlagen „Sperlingsweg“, „Zum kleinen Atzmann“ und „Am Dorfgemein-
schaftshaus“ wurde die Umsetzung nun vorangetrieben und in einer Planung darge-
stellt. 

Die Beabsichtigung zum Ausbau der Erschließungsanlagen wurde bereits in zwei 
Abendveranstaltungen, wo alle beitragspflichtigen Eigentümer sowie der Ortsbeirat 
eingeladen waren, hinreichend erörtert und auch so gewollt. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit im Falle einer Klage ist es nach Auffassung des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes grundsätzlich notwendig, einen Wid-
mungsbeschluss für Erschließungsstraßen herbeizuführen.

Demnach ist nun auch die Rechtsgrundlage nach §4 Hessisches Straßengesetz ge-
schaffen. Beitragsfähig im Sinne des §127 Abs. 2 Nr.1 BauGB sind nur öffentliche 
Straßen, Wege und Plätze. 

Diese Widmung ist gemäß §4 (3) Hessisches Straßengesetz in ortsüblicher Weise 
bekanntzumachen. 

III. Finanzielle Auswirkungen
keine
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Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Widmung Erschließungsstraßen Dickschied
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XII/091
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; 
Bebauungsplan mit paralleler 
Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Kemel 
Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel Süd“ Ortsteil Kemel, 
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 24.01.2022 mit 
Anlagen
hier: Wertungsbeschluss, 
Wertung der Anregungen aus der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit, Stand 03.11.2020, 
die Anhörung Träger öffentlicher Belange und der 
öffentlichen Auslegung im Rahmen der Offenlage 
gemäß Beschluss der Gemeindevertretung 18.02.2022

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

24.06.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N
Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft

Vorberatung 06.07.2022 N

Gemeindevertretung Entscheidung 15.07.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevertretung wird für ihre nächste Sitzung nachfolgende Beratungsvor-
lage zugeleitet:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen aus der gleichzeitigen Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange, der öffentlichen Auslegung (Parallelverfahren) nach § 4 Abs. 2 
in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB, der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs
1 BauGB, sowie der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB, werden zur 
Kenntnis genommen. (Anlage 1)

2. Dem erarbeiteten Wertungsvorschlag (Zusammenstellung der Anregungen mit 
Beschlussempfehlung) zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der 
Behördenbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Auslegung, dem Parallelverfahren, 
sowie der frühzeitigen Bürger- und  Behördenbeteiligung wird im Einzelfall 
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zugestimmt.

3. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Wertung in die genehmigungsfähige 
Planfassung einzuarbeiten bzw. einarbeiten zu lassen und den Bebauungsplan der 
Oberen Verwaltungsbehörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt anzuzeigen.

II. Begründung/Sachverhalt
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 20.03.2019 einen 
Aufstellungsbeschluss gefasst, um für den Bereich Kemel Süd einen Bebauungsplan 
zu erarbeiten. Der Aufstellungsbeschluss wurde durch einen ergänzenden 
Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2020 erweitert. Die 
Aufstellungsbeschlüsse wurden letztmalig am 20.05.2020 amtlich öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt ein Wohnbaugebiet für den Bereich „Kemel
Süd“ zu realisieren und hier dem dringenden Wohnraumbedarf Rechnung zu tragen.
Im Rahmen der Beratungen zum Bebauungsplan, letztmalig in der Sitzung des Aus-
schusses für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft am 23.10.2021, wurde die Kon-
zeption für die Realisierung eines Bauleitplanverfahrens vorgestellt. Auf Basis dieser
Beratungen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 18.02.2022 den Entwurf
des Bebauungsplanes festgestellt und den Gemeindevorstand beauftragt, auf Grund-
lage dieses Entwurfes und unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse der
früheren Sitzungen der gemeindlichen Gremien, die Beteiligung öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und die öffentliche Auslegung gemäß § 4 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 2 BauGB, durchzuführen.

Mit amtlicher Bekanntmachung vom 21.03.2022 wurde der Entwurf des Bebauungs-
planes „Kemel Süd“ öffentlich ausgelegt. Parallel zur öffentlichen Auslegung erfolgte
die Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Mit Schreiben vom 24.03.2022 wurden
die Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden, sowie die Nachbargemeinden
aufgefordert bis einschließlich 02.05.2022 eine Stellungnahme zum vorliegenden
Entwurf abzugeben. Aufgrund der Komplexität der Planungen wurde die Frist zur
Abgabe in Einzelfällen angemessen verlängert.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens haben sich keine wesentlichen abwägungsre-
levanten Sachverhalte ergeben.

Verwaltungsseitig wird jedoch auf 3 wesentliche Punkte hingewiesen:

1. Verkehr

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat Hessen Mobil sowohl
zum vorliegenden Bebauungsplan, als auch zu den übrigen städtebaulichen Planun-
gen in Kemel, Stellung genommen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Ver-
kehrssituation im Bereich der südlichen Anbindung des Orteils Kemels an die B 260.
Hier wurde Seitens der Fachbehörde Hessen Mobil festgestellt, dass mittels einer
Lichtzeichenanlage die auftretende Verkehrsproblematik gelöst werden kann. Im Zu-
ge der Umsetzung des Bebauungsplanes wird verwaltungsseitig mit Hessen Mobil
eine entsprechende Vereinbarung über die Planung, den Betrieb und die Unterhal-
tung dieser Lichtzeichenanlage getroffen. Mit der Einrichtung einer Lichtsignalanlage
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wurde Seitens der Fachbehörde das Probateste und günstigste Mittel zur Lösung der
entstehenden Verkehrsproblematik festgelegt.

Insofern kann Seitens der Gemeinde die Fragestellung der verkehrlichen Anbindung
als gelöst bezeichnet werden.

2. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Im Zuge des Erschließungskonzeptes war es von besonderer Bedeutung, hier hin-
sichtlich der Nutzung der angrenzenden Naturräume, entsprechende Retentions-
flächen für die Behandlung des anfallenden Oberflächenwassers zu finden. Gemein-
sam mit den Fachbehörden der Unteren Naturschutzbehörde, der Oberen Natur-
schutzbehörde und Fachgutachtern, konnten hier lösungsorientierte Maßnahmen
festgelegt werden, die zum einen der besonderen Bedeutung dieses Gebietes, als
auch der besonderen naturnahen Prägung des Naturraums die an das zukünftige
Baugebiet angrenzt, Rechnung tragen wird.

3. Wasserversorgung

Die Frage der Wasserversorgung ist bei allen städtebaulichen Planungen zentrales
Thema. Mit dem Gesamtkonzept einer örtlichen, regionalen Wasserversorgung, fe-
derführend durch das gemeindliche Wasserwerk, und die neuen Möglichkeiten, des
Verbundnetzes Bäderstraße mit der Anbindung Laufenselden, konnten hier eigene
Potentiale nutzbringend eingesetzt werden, bzw. die geplanten Weiterentwicklungen
dieses örtlichen gemeindlichen Wasserversorgungsnetzes stellt zukunftsweisend
eine dauerhafte, wenn auch nur teilweise nachhaltig die Eigenwasserversorgung 
sicher.

Ziel der politischen Bemühungen muss es sein, dieses Konzept weiterzuentwickeln
um auch nachhaltig eigenen Wasserressourcen für die Gesamtversorgung der Ge-
meinde Heidenrod zu fördern. Mit den gegeben technischen Möglichkeiten und den
Untersuchungen im Zuge der Fachplanung, war es möglich ein Wasserversorgungs-
konzept vorzustellen, dass eine nachhaltige Trinkwasserversorgung in Heidenrod
für das neue Baugebiet „Kemel Süd“ ermöglicht.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes für den
Bereich „Kemel Süd“ das größte Wohnbauprojekt und die größte städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme in der Geschichte der Gemeinde Heidenrod realisiert wird.
Diese Entwicklung trägt zum einen der gewünschten Eigenentwicklung, als auch
dem dringenden Wohnraumbedarf im Rhein-Main-Gebiet, Rechnung.

Die Erarbeitung des Bebauungsplanes „Kemel Süd“ ist im Ergebnis eine schlüssige
städtebauliche Entwicklung entsprechend der städtebaulichen Entwicklungsanalyse
die die Gemeinde Heidenrod vor rund 20 Jahren erstellt hat und stellt somit die finale
Wohnbauentwicklung im Ortsteil Kemel dar.

Von besonderer Bedeutung gilt in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines zen-
tralen Nahwärmeversorgungsnetzes mit dem Ziel, ressourcenschonend und klima-
schützend, Wohnbauflächen zu entwickeln. Mit der Einrichtung eines kalten-
Nahwärmenetzes im Zuge der Erschließungsmaßnahme, könnte hier ein Vorbild für
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zukünftige Wohnbaugebiete geschaffen werden.

Ebenfalls von besonderer Bedeutung ist, dass alle notwendigen Eingriffs- und Aus-
gleichspotentiale im Gemeindegebiet der Gemeinde Heidenrod realisiert werden
können, was dem Anspruch an Regionalität besonders Rechnung trägt.

Insgesamt ist ebenfalls auch von besonderer Bedeutung festzustellen, dass für ein
potentielles Wohnbaugebiet dieser Größenordnung, durch intensive Vorplanungen
überwiegend alle Bedenken Seitens der Träger öffentlicher Belange ausgeräumt
werden konnten.

III. Finanzielle Auswirkungen
keine

Hinweis: Die beigefügte Anlage wird im Zuge der Erörterung mit der zuständigen
Oberen Naturschutzbehörde am 27. Juni 2022 nochmals überarbeitet und ver-
vollständigt. Insofern handelt es sich nur um einen ersten Entwurf der Wertung der
Anregungen, Stand 22. Juni 2022. 

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Wertung der Anregungen, Stand 22.06.2022
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1. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT § 3 (2) BauGB 
2. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (2) BauGB  

WERTUNG DER ANREGUNGEN STAND  22.06.2022 
(TB/MM) WA-3386-Offenlage       



HEIDENROD-KEMEL           Seite 2 
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

WERTUNG DER ANREGUNGEN 
 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-
planes KEMEL-SÜD mit paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 sowie die Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.  
 
Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 01.04.2022 bis einschließlich 
02.05.2022. Die Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden und 
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 24.03.2022 aufgefordert, 
bis einschließlich 02.05.2022 eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Zu den im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der 
Behörden vorgebrachten Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorg-
fältiger Abwägung die nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrach-
ten Anregungen gegenübergestellt ist. 
 
 
 
1. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG § 3 (2) BauGB 
 

Die öffentliche Auslegung nach § 3 (2) BauGB erfolgte vom 
01.04.2022 bis einschließlich 02.05.2022. Die Planentwürfe waren 
für jedermann zur Einsicht im Rathaus der Gemeinde Heidenrod, 
Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod-Laufenselden, Bauamt, Zimmer 
203 ausgelegt.  
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Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

 A Monika Ries-Schulze 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Wasserversorgung 
 
Die Anmerkungen zur Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde Heidenrod wird die Sicherstellung der Wasserversorgung für das 
neue Baugebiet gewährleisten, ohne die Wasserversorgung von Kemel und der 
übrigen Ortsteile zu gefährden. Vor der Erschließung des Baugebietes Kemel-
Süd wird ein tragfähiges Konzept zur Wasserversorgung erarbeitet und dessen 
Inhalte in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

A Monika Ries-Schulze  
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Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

A Monika Ries-Schulze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. Verkehr 
 
Im Verkehrsgutachten unter 3.7.1 wird aufgeführt wie sich der Verkehr 
bis Jahr 2035 verändern wird unter der Berücksichtigung von allgemei-
nen Entwicklungen, „unter der kath. Kirche“, „Taunuskaserne“ und Er-
weiterung Kopp Umwelt GmbH. Somit ist auch die Erweiterung der 
Firma Kopp in das Ergebnis des Verkehrsgutachtens und damit in den 
Bebauungsplan mit eingeflossen. 
 
Im Verkehrsgutachten wird mit einer Einwohnerzahl von 250 Personen 
für die Taunuskaserne gerechnet, geplant sind 260 Personen. Die ge-
ringe Abweichung von zehn Personen kann vernachlässigt werden. 
 
Im Gutachten wird unter 4.4 Zwischenfazit bestätigt, dass die Errichtung 
einer Lichtsignalanlage am Knotenpunkt die Verkehrsbelastung leis-
tungsfähig abwickeln kann.  
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Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

A Monika Ries-Schulze  
 
Das Gutachten bestätigt die Wirksamkeit einer Lichtsignalanlage sowie 
eines Kreisverkehrs für die Ertüchtigung des Knotenpunktes. Ein Kreis-
verkehr wäre jedoch aufgrund des Platzbedarfes und der Geländebe-
schaffenheit weniger geeignet. 
 
Durch die Errichtung einer Lichtsignalanlage wird an dem Knotenpunkt 
K1 die Überlastung der Straße verringert und damit einhergehend auch 
die Unfallsgefahr reduziert.  
 
Der Entwurf stellt ein schlüssiges Verkehrskonzept innerhalb des Bau-
gebietes dar. So wird der Hauptverkehr, darunter auch der Bring- und 
Abholverkehr der KITA über die ringförmig angelegte Hauptstraße ab-
gewickelt, welche den Verkehr über den Knotenpunkt der B 260 leitet, 
um die Mehrbelastung des Ortsteils gering zu halten. Hier greift das 
Verkehrsgutachten, welches den Knotenpunkt analysiert und die not-
wendigen Maßnahmen – die Ertüchtigung des Knotenpunktes durch 
eine Lichtsignalanlage – aufzeigt. 
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Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

B Informationsveranstaltung 27.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen zu den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 
werden zur Kenntnis genommen. Diese können zwar nicht auf der Ebe-
ne der Bauleitplanung, aber im weiteren, detaillierteren Verlauf der Bau-
gebietsplanung Berücksichtigung finden. Die Gemeinde Heidenrod ist 
bestrebt, den vorgetragenen Wünschen weitestgehend Rechnung zu 
tragen.



HEIDENROD-KEMEL           Seite 8 
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

2. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (2) BauGB 
 
 KEINE STELLUNGNAHME 
 

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 (2) BauGB keine Stellungnahme abgegeben: 

  

NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, DARMSTADT 

NR.  4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement 
Wiesbaden, WIESBADEN 

NR.  7 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, UMWELT, VETE-
RINÄRWESEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

NR.  8 HESSEN ARCHÄOLOGIE, Abteilung Archäologische und 
Paläontologische Denkmalpflege, WIESBADEN 

NR.  9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN, Abtei-
lung Bau- und Kunstdenkmäler, WIESBADEN 

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN 
(LBIH), Niederlassung West, WIESBADEN 

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES, BAD 
SCHWALBACH 

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN, Spar-
te Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF 

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, BONN 

NR. 15 EISENBAHNBUNDESAMT, Standort Frankfurt, FRANK-
FURT AM MAIN 

NR. 17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion 
Rheingau-Taunus, BAD SCHWALBACH 

NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN 

NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS GOLDENER GRUND GmbH 
& Co. KG, BAD CAMBERG 

NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN 

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DORTMUND 

NR. 22 PLEDOC, ESSEN 

NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GmbH, 
MAINZ 

NR. 24 VODAFONE HESSEN GmbH & Co. KG, DÜSSELDORF 

NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT 

NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN GmbH AG, 
Niederlassung Frankfurt, FRANKFURT AM MAIN 

NR: 27 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN 

NR. 28 DEUTSCHE POST AG, BONN 

NR. 29 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, ID-
STEIN 

NR. 31 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGESELLSCHAFT, 
TAUNUSSTEIN 

NR. 33 KREISHANDWERKERSCHAFT WIESBADEN-
RHEINGAU-TAUNUS, WIESBADEN 

NR. 34 STAATLICH TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN, 
FRANKFURT AM MAIN 

NR. 36 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, KASSEL 

NR. 37 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT AM MAIN 

NR. 38 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, LIMBURG 

NR. 40 EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN-NASSAU, 
DARMSTADT 
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NR. 41 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (SDW), 
WIESBADEN 

NR. 42 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), WETZ-
LAR 

NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCH-
LAND, Landesverband Hessen e.V., FRANKFURT AM 
MAIN 

NR. 44 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, OV Heiden-
rod, HEIDENROD 

NR. 45 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN 
HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG 

NR. 46 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM 

NR. 47 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V., WIES-
BADEN 

NR. 48 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE 
UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL 

NR. 49 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE 
(DGW), WEILROD 

NR. 50 DEUTSCHE BAHN NETZ AG, Niederlassung Mitte – Im-
mobilienmanagement, FRANKFURT AM MAIN 

NR. 51 STADT TAUNUSSTEIN 

NR. 52 STADT BAD SCHWALBACH 

NR. 53 STADT ELTVILLE 

NR. 54 STADT LORCH 

NR. 55 STADT OESTRICH-WINKEL 

NR. 56 GEMEINDE AARBERGEN 

NR. 57 GEMEINDE HOHENSTEIN 

NR. 58 VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH 

NR. 59 VERBANDSGEMEINDE NASTÄTTEN 

NR. 60 GEMEINDE SCHLANGENBAD 

NR. 61 GEMEINDE HEIDENROD, Frauenbeauftragte Frau Be-
cker 

NR. 62 HEIDENROD-KEMEL, OBR Holger Hunold 

NR. 63 URSULA GIEBEL, HEIDENROD-WISPER 

 
 
KEINE ANREGUNGEN 

 
 Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 

Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 (2) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubrin-
gen haben: 

 

NR. 11 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN 
(LBIH), Niederlassung Rhein-Main, FRANKFURT AM 
MAIN 

NR. 16 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Arbeitsamt Wiesba-
den, WIESBADEN 

NR. 35 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH 

 

 

3. WERTUNG DER ANREGUNGEN 

Zu den im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
vorgebrachten Anregungen der Träger öffentlicher Belange, sons-
tigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfälti-
ger Abwägung durch die Gemeindevertretung Heidenrod die 
nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregun-
gen gegenübergestellt ist:  
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet. 



HEIDENROD-KEMEL           Seite 11 
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen zur den regionalplanerischen Grundlagen sowie die Mittei-
lung, dass die Planung als an die Ziele der Raumordnung angepasst gel-
ten kann, werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung, dass gegen die städtebaulichen Entwicklung keine grund-
sätzlichen naturschutzfachlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Bezüglich der Bedenken zu den geplanten Retentionsmaßnahmen findet 
am 27.06.2022 ein Besprechungstermin statt, in dessen Rahmen die Kri-
tikpunkte ausgeräumt werden sollen. 
 
Die Anmerkung zum Landschaftsplan werden zur Kenntnis genommen. 
Die Datei „Landschaftsplanung“ des Büros Kastner Landschaftsarchitek-
tur, welche auf der Webseite der Gemeinde Heidenrod veröffentlich ist, ist 
eine Präsentation zu den Leitzielen der Landschaftsplanung Kemel-Süds. 
Diese soll den Landschaftsplan keinesfalls ersetzen. Der Landschaftsplan 
wird im weiteren Verfahren vervollständigt und in den Bebauungsplan in-
tegriert. 
 
Der artenschutzrechtliche Beitrag wird ergänzt und dessen Aussagen in 
den Landschaftsplan resp. Bebauungsplan aufgenommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zur Biotopkartierung werden zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Verfahren berücksichtigt. Auch diesbezüglich werden 
beim Besprechungstermin am 27.06.2022 weitere Erkenntnisse erwartet. 
 
 
 
Zur Vereinbarkeit von Retentionsräumen und Wiesenbereichen werden 
beim Besprechungstermin am 27.06.2022 weitere Erkenntnisse erwartet. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsplanung wird nach dem Besprechungstermin 
am 27.06.2022 konkretisiert. Die Ausarbeitung wird in die Planunterlagen 
integriert. 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkung zum Grundwasser wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Oberflächengewässer 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der Paragraphenbezug wird ergänzt. 
Der Hinweis zur Abstimmung über das Neuanpflanzen der Weiden im 
Gewässerrandstreifen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Begriff der Retentionsbecken wird vereinheitlicht. 
 
 
 
Die Anmerkung zum überschüssigen Regenwasser aus den Retentions-
becken wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Thema Ab-
wasser wird zur Kenntnis genommen. 
 
Abfallwirtschaft 
 
Das Merkplatt zur Entsorgung von Bauabfällen wird zur Kenntnis genom-
men. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT  
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
 
FNP-Änderung 
Der Hinweis zur FNP-Änderung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bebauungsplan 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenverkehrslärm 
Der Hinweis zu von der Ringstraße abgewandten Fenstern von Schlaf- 
und Kinderzimmern wird zur Kenntnis genommen und in die textlichen 
Festsetzungen als Empfehlung aufgenommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbelärm 
Die Hinweise zum Gewerbelärm, insbesondere der Windkraftanlagen, 
werden zur Kenntnis genommen. Für den Bebauungsplan Kemel-Süd er-
geben sich daraus keine Restriktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Bergaufsicht werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Kampfmittelräumdienst werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet. 
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Untere Naturschutzbehörde 
 
Die Abwägung der Stellungnahme des RP Darmstadt inklusive der Stel-
lungnahme der Oberen Naturschutzbehörde erfolgt auf den Seiten 11ff.  
 
 
 
3. Untere Wasserbehörde 
Zum Flächennutzungsplan: 
Der Hinweis zum Wasserschutzgebiet wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zum Bebauungsplan 
 
In einem eigens angesetzten Besprechungstermin am 18.05.2022 stellte 
die Untere Wasserbehörde eine positive Stellungnahme in Aussicht. Die 
Stellungnahme ist bislang noch nicht bei der Gemeinde Heidenrod einge-
gangen. 
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH 

 
Die innere Aufteilung der Bauflächen für die Kleinst- und Tinyhäuser steht 
noch nicht fest und ist abhängig von den jeweiligen Projektentwicklern. 
Die Fragen der Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung werden au-
ßerhalb des Bebauungsplanes vertraglich geregelt.  
 
Bei den Retentionsbecken handelt es sich tatsächlich um technische 
Bauwerke. Sie werden nicht länger als Ausgleichsflächen angerechnet. 
Lediglich das Becken, welches als Stauraum dient, kann begrünt werden. 
 
Die Abwägung der Stellungnahme zu C Hinweise/Empfehlungen, 8. 
Entwässerung wird überarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Brandschutz: 
Die Anforderungen zur Verkehrsanbindung werden zur Kenntnis genom-
men und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.  
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH  

 
 
 
 
Die Anforderungen zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen zu den Hydranten werden zur Kenntnis genommen 
und bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Symbole „geplantes und vorhandenes Gelände“ werden ange-
passt, sodass sie eindeutig unterschieden werden können. 

- Die Beschriftung der Skizze ist vollständig und nachvollziehbar und 
bedarf keiner weitere Erläuterung.  

- Die Bezeichnungen FH und TH befinden sich im Systemschnitt. Über 
den Abgebildeten Gebäuden werden so die maximalen First- und 
Traufhöhen angegeben. Durch die Übereinstimmung der Zahlen zwi-
schen Abbildung und Erklärung, wird davon abgesehen die Bezeich-
nungen auch dem Bild hinzuzufügen. Dies würde aufgrund der Klein-
teiligkeit zu Unübersichtlichkeit führen. 
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH 

 
- Da das vorhandene Gelände bei dieser Ansicht zweidimensional 

schwer darstellbar ist, wurde hierbei auf den Vergleich verzichtet. Da 
es sich bei dem Systemschnitt lediglich um ein Beispielbild handelt und 
die Verdeutlichung der Trauf- und Firsthöhen bei dieser Bebauung. 

- Da der Bezugspunkt für die Höhenlage bei der sonstigen Bebauung, 
welche im unteren Systemschnitt dargestellt wird, nicht die Straße, 
sondern das natürliche Gelände ist, kann hier auf die exakte Eintra-
gung der Straße verzichtet werden. 

- Siehe Abwägung Systemschnitt (oben) 
- Siehe Abwägung Systemschnitt (oben) 
- Das Symbol „Firstrichtung“ ist nicht Teil des Systemschnitts, sondern 

Teil der Planzeichnung. Es wird in der Legende ergänzt. 
- Die Symbole sind nicht Teil des Systemschnitts, sondern Teil der Plan-

zeichnung. Sie werden ohne Rahmen dargestellt. 
 
II. Zeichenerklärung 
Das festgesetzte „g“ der Nutzungsschablone der KITA wird in der Legen-
de ergänzt. 
Das Symbol „Spielplatz“ wird einheitlich dargestellt. 
Das Symbol für Verkehrsgrün in der Legende weicht kaum von der Dar-
stellung im B-Plan ab. Das Symbol ist in der Legende nicht schwarz-weiß 
gestreift, sondern grün-weiß gestreift, wobei auf den grünen Streifen 
schwarze Punkte liegen. Geringfügige Unterschiede lassen sich aufgrund 
der Kleinteiligkeit der Punkte nicht vermeiden. 
Die Höhenlinien enthalten Höhenangaben. Diese sind beispielsweise in, 
über und unter der Parkanlage (M2) im nördlichen Teil des Gebietes vor-
zufinden. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten wird davon abge-
sehen, die Höhenlinien herauszunehmen. Die Erläuterung wird in die Le-
gende aufgenommen. 
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III. Textliche Festsetzungen 
Allgemein: Die Textlichen Festsetzungen werden bei der rechtskräftigen 
Fassung des Bebauungsplanes fest mit der Planurkunde verbunden sein. 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen: 
Unter D. Rechtsgrundlagen, ist die als Grundlage genutzte Fassung der 
BauNVO einschließlich des Datums der Bekanntmachung sowie des Da-
tums der letzten Änderung aufgeführt.  
Der Verweis auf die Systemskizzen wird ergänzt. 
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NR. 2 RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, Kreisausschuss,  
BAD SCHWALBACH 

 
 
 
 
Zum Denkmalschutz: Unter C Hinweise/Empfehlungen, 1. Denkmal-
schutz ist die Verpflichtung zur Meldung von Funden bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft: Der Hinweis zu den Glascontainer-
standorten wird zur Kenntnis genommen. Es wird geprüft, ob deren Kapa-
zitäten für das neue Gebiet ausreichend sind. 
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NR. 3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG 
 Zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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NR. 3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT, LIMBURG 
 Zur Bebauungsplanänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkung zur Ländlichen Bodenordnung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Anmerkung zur Städtischen Bodenordnung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Liegenschaftskataster: Die Flurstücksauflistung wird um das fehlende 
Flurstück ergänzt.
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NR. 4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement, WIES-

BADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet. 
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NR.  4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement, WIES-
BADEN 
 
 
 
 
Die Anmerkungen von Hessen Mobil zum Verkehrsgutachten einschließ-
lich der Ertüchtigung des Knotenpunktes der B 260 werden zur Kenntnis 
genommen. Die Ertüchtigung ist mit einer LSA geplant. 
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU 
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS, 

WIESBADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis der Trinkwassertransportleitungen der Hessenwasser GmbH 
& Co. KG wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der Erschließung des 
Baugebietes erfolgt eine rechtzeitige Abstimmung mit den jeweiligen Ver- 
und Entsorgungsträgern. 
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU 
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS, 

WIESBADEN 
 
 
Die Hinweise zu den Rohrleitungen des Wasserbeschaffungsverbandes 
Rheingau-Taunus werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Erhalt der Planauskunft wird bestätigt. 
 
Die anhängende Anweisung zum Schutz unterirdischer Versorgungslei-
tungen, Armaturen, Steuerkabel und Trinkwasserschutzgebiete werden 
ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU 
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS, 

WIESBADEN 
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU 
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS, 

WIESBADEN 
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NR.   5 HESSEN WASSER GmbH & Co. KG, GROSS-GERAU 
NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-TAUNUS, 

WIESBADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der Wasserversorgungsleitungen wird zur Kenntnis genommen 
und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
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NR.  6 HESSENFORST, Forstamt, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Buchen-Eichen-Mischbestand wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Baumbestand wird geprüft, ggf. werden Sicherungsmaß-
nahmen durchgeführt. 
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NR. 30 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim 
 
 
 
 
 
Die Bushaltestelle „Taunuskaserne“ wurde aufgrund der geplanten P+R-
Fläche und der benachbarten Flächen, welche Teil der Planung sind, in 
den Bebauungsplan miteinbezogen. Ein barrierefreier Ausbau der Bushal-
testelle „Bäderstraße“ kann auch ohne Bebauungsplan erfolgen. Eine Mit-
einbeziehung der Haltestelle in den Geltungsbereich ist somit nicht not-
wendig.  
 
Die Anregung, Fahrradabstellanlagen neben der Fläche für P+R an der 
Bushaltestelle vorzusehen, wird für die konkrete Planung der Flächen zur 
Kenntnis genommen.  
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NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN  
 
 
 
 
Die bisherigen Planungen für das Gebiet der ehemaligen Taunuskaserne 
sehen die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes, angrenzend an 
die betreffenden Flächen, vor. Im Südwesten soll ein Sondergebiet Sport 
mit Sporthallen angrenzen. Auch sind Mischgebietsflächen im Bereich der 
ehemaligen Kaserne geplant. Somit ist die Ausweisung eines Mischge-
biets innerhalb des Baugebietes Kemel-Süd als Puffer nicht notwendig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Flächennutzungsplanänderung wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN  
HESSEN, FRANKFURT AM MAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet. 
 
 



HEIDENROD-KEMEL           Seite 38 
Bebauungsplan KEMEL-SÜD und Flächennutzungsplanänderung 

 
 

NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN  
HESSEN, FRANKFURT AM MAIN 

 
 
 
 
Die Hinweise zu den jüdischen Friedhöfen werden zur Kenntnis genom-
men. Es befindet sich kein jüdischer Friedhof oder eine Begräbnisstätte 
innerhalb des Geltungsbereichs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Wiesbaden, den 22.06.2022 

Planungsbüro HENDEL+PARTNER 

     
     WA-3386-Offenlage 
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XII/094
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; 
Bebauungsplan mit paralleler Flä-
chennutzungsplanänderung für den Bereich „Kemel-
Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel-Süd“ Ortsteil Kemel, 
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 24.01.2022 mit 
Anlagen
hier: Satzungsbeschluss

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

24.06.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N
Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft

Vorberatung 06.07.2022 N

Gemeindevertretung Entscheidung 15.07.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevertretung wird für ihre nächste Sitzung nachfolgende 
Beratungsvorlage zugeleitet: 

1. Unter Berücksichtigung des Wertungsbeschlusses wird der Bebauungsplan 
„Kemel-Süd“, Heidenrod Kemel bestehend aus planteiltextlichen Festsetzungen und 
Begründungen mit Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung und allen 
Gutachten gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
Hinweis: Der Umweltbericht, als auch die Gutachten sind in der vorgelegten Fassung 
Bestandteil des Bebauungsplanes und Ergebnis der Umweltprüfung.
  
2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 
BauGB der höheren Verwaltungsbehörde anzuzeigen und die Genehmigung dann 
ortsüblich bekannt zu machen.
  
3. Der Gemeindevorstand wird beauftragt die notwendigen weiteren 
Verfahrensschritte gemäß § 10 Abs. 4 BauGB für den Bebauungsplan „Kemel-Süd“ 
zu erstellen bzw. erstellen zu lassen und eine zusammenfassende Erklärung mit 
allen Planunterlagen, Gutachten zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.
  
4. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange und 
sonstigen Träger sowie die Bürger, die Anregungen im Rahmen der städtebaulichen 
Planung erhoben haben, von dem Ergebnis der Beschlussfassung des Wertungs- 
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und Satzungsbeschlusses zu unterrichten und schriftlich über den Verfahrensablauf 
in Kenntnis zu setzen. 
  
5. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Planungsunterlagen nach Rechtskraft 
online der Öffentlichkeit über die Homepage der Gemeinde Heidenrod zugänglich zu 
machen. 

II. Begründung/Sachverhalt
Die Gemeindevertretung hat die Vorlage über die Wertung der eingegangenen 
Stellungnahmen aus dem Parallelverfahren der gleichzeitigen Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung sowie der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung festgestellt und hat dem erarbeiteten Wertungsvorschlag des 
Gemeindevorstandes zugestimmt. Mit dem Wertungsbeschluss sind somit die 
formalen Voraussetzungen für den Satzungsbeschluss gegeben. 
  
Nach Maßgabe des Wertungsbeschlusses ist dieser in den Entwurf des 
Bebauungsplanes einzuarbeiten und wird nachdem die Gemeindevertretung den 
formalen Satzungsbeschluss gefasst hat, nach den Vorschriften des BauGBs als 
genehmigungsfähige Planfassung ausgefertigt und der höheren Verwaltungsbehörde 
zur Genehmigung angezeigt, bzw. sollte die höhere Genehmigungsbehörde nicht 
von der Genehmigung Gebrauch machen, wird dann der Bebauungsplan öffentlich 
bekannt gemacht. 
  
Nach § 10 BauGB wird der Bebauungsplan als Satzung beschlossen und nach den 
Vorgaben des § 10 ff. BauGB entsprechend der Hauptsatzung der Gemeinde 
Heidenrod öffentlich bekannt gemacht. Mit öffentlicher Bekanntmachung wird der 
Bebauungsplan in Kraft gesetzt.
 
Hinweis: Die Unterlagen Bebauungsplan „Kemel-Süd“ mit Begründung, 
Umweltbericht, Gutachten liegen bei der Sitzung öffentlich zur Einsichtnahme aus, 
bzw. können jederzeit auf der Homepage der Gemeinde Heidenrod eingesehen 
werden.

III. Finanzielle Auswirkungen
keine

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine
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XII/088
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod; 
Bebauungsplan mit paralleler 
Flächennutzungsplanänderung für den Bereich „Kemel 
Süd“ Heidenrod-Kemel,
Bebauungsplan „Kemel Süd“ Ortsteil Kemel, 
Entwicklung, Erschließung, Vermarktung, 
Wärmeversorgung, Verkehr und Infrastruktur 
hier: Vorbereitung zur Gründung einer 
Erschließungsgesellschaft

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

23.06.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N
Ausschuss für Planen, Bauen, 
Verkehr und Wirtschaft

Vorberatung 06.07.2022 N

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 07.07.2022 N
Gemeindevertretung Entscheidung 15.07.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevertretung wird für ihre nächste Sitzung nachfolgende Beratungsvorlage 
zugeleitet:
 
1. Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeindevorstand die 
Kommunalberatungsgesellschaft SRS Schüllermann & Partner mbB beauftragt hat, die 
grundsätzlichen Fragestellungen zur Möglichkeit der Gründung einer 
Erschließungsgesellschaft für die Umsetzung des Bebauungsplanes „Kemel Süd“ zur 
Entwicklung, Erschließung, Vermarktung, Wärmeversorgung, Verkehr und Infrastruktur zu 
prüfen.
 
2. Die Gemeindevertretung nimmt das Erschließungskonzept der SRS Schüllermann & 
Partner mbB vom 22. Juni 2022 zur Kenntnis (das Erschließungskonzept ist der 
Beratungsvorlage als Anlage 1 beigefügt).
 
3. Die Gemeindevertretung stimmt, unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse des 
Ausschusses für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft und dem Haupt- und 
Finanzausschuss, der Konzeption zu und beauftragt den Gemeindevorstand die 
notwendigen weiteren Schritte zur Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens/ 
Ausschreibung durchzuführen, mit dem Ziel für die Umsetzung des Bebauungsplanes eine 
Erschließungsgesellschaft nach dem Konzept der SRS Schüllermann & Partner mbB zu 
gründen.
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II. Begründung/Sachverhalt
Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung und der zahlreichen Bebauungspläne die derzeit 
von der Gemeinde Heidenrod in Bearbeitung sind, wurden Konzeptionen erörtert, wie nach 
Rechtskraft der jeweiligen Bebauungspläne die Umsetzung koordiniert werden kann. 
Aufgrund der Größenordnung des Baugebietes „Kemel Süd“ ist eine Bearbeitung der 
Umsetzung hausintern im Rathaus nicht möglich. 
 
Verwaltungsseitig wurde deshalb dem Gemeindevorstand vorgeschlagen, die 
Kommunalberatungsgesellschaft SRS Schüllermann & Partner mbB mit der Fragestellung zu 
beauftragen, in wieweit die Umsetzung des Bebauungsplanes, insbesondere die 
Erschließung des Baugebietes selbst und die herzustellende mittelbare Infrastruktur, 
outgesourct werden kann.
Auf Basis der bisherigen Beratungsergebnisse aus Bauausschuss, Haupt- und 
Finanzausschuss, Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung zum Bebauungsplan 
„Kemel Süd“ und der Konzeption zum Bebauungsplan „Kemel Süd“ neben der 
gemeindlichen Infrastruktur ein kaltes-Nahwärmenetz zu installieren, wurde ein 
Erschließungskonzept erarbeitet, dass für die Gemeinde und einen möglichen Partner, die 
notwendigen vertraglichen Grundlagen bieten kann, damit dieses Baugebiet durch eine neu 
zu gründende Erschließungsgesellschaft realisiert werden kann.
 
Seitens der Kommunalberatungsgesellschaft Schüllermann & Partner mbB wurde die 
Konzeption, die dieser Beratungsvorlage als Anlage beigefügt ist, erstellt mit dem Ziel, im 
Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens und einem sich späteren anschließenden 
Verhandlungsverfahren, einen Partner bzw. mehrere Partner zu finden, die für bzw. mit der 
Gemeinde die Umsetzung des Bebauungsplanes „Kemel Süd“ organisieren und zeitgleich 
auch die notwendige mittelbare Infrastruktur, wie die Herstellung eines neuen Hochbehälters 
für den Ortsteil Kemel, den Umbau bzw. die Herstellung einer Lichtsignalanlage, realisieren.
 
Das erstellte Erschließungskonzept basiert auf den individuellen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Kemel Süd“ und trägt insbesondere den Wünschen der Gemeinde 
Rechnung, dass mit dieser Partnersuche die Gemeinde über die wesentlichen zukünftigen 
Entscheidungen, wie zum Beispiel dem Verkauf der Baugrundstücke, eine originäre 
Entscheidungshoheit hat.
 
Mittels dieser noch zu gründenden Erschließungsgesellschaft soll auch direkter Einfluss auf 
die Entwicklung der Erschließungskosten genommen werden. Mit dem Modell wird die 
Hoffnung verbunden, dass entsprechende Vorfinanzierungskosten für die Herstellung der 
notwendigen Erschließungsanlagen, weder bei der Gemeinde, noch bei der Gesellschaft 
anfallen, da unmittelbar mit Gründung der Gesellschaft direkt mit dem Verkauf der 
Baugrundstücke begonnen werden kann. Der Verkauf der Baugrundstücke und die daraus 
erzielten Erlöse decken zum einen die Vorfinanzierungskosten der Gemeinde hinsichtlich 
des Ankaufs der Grundstücke, als auch die dann entstehenden Erschließungskosten für die 
Erschließungsanlagen, die notwendig sind, um die neuen Baugrundstücke an öffentliche 
Infrastruktur anbinden zu können.
 
Um die Voraussetzungen für die Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens mit 
anschließendem Verhandlungsverfahren/ öffentliche Ausschreibung zu schaffen, ist es 
notwendig, dass nun Seitens der Gemeindevertretung ein entsprechender 
Grundsatzbeschluss für dieses Verfahren getroffen wird. 
 
Mit dieser Beschlussfassung werden Seitens des Gemeindevorstandes die notwendigen 
Vorbereitungen für das Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Aufgrund des 
Komplexität dieses Verfahrens, ist davon auszugehen, dass erst Ende diesen Jahres erste 
Ergebnisse über einen möglichen Verhandlungspartner bzw. Vertragspartner für die 
Gründung einer Erschließungsgesellschaft vorliegen werden.
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Nach Abschluss des Verfahrens erhält die Gemeindevertretung erneut eine entsprechende 
Beratungsvorlage, mit dem Ziel der Auftragsvergabe zur Auswahl von Partnern, die dann mit 
der Gemeinde gemeinsam Gesellschafter der noch zu gründenden 
Erschließungsgesellschaft bilden.
 
Im Rahmen der Beratungen im Bauausschuss und im Haupt- und Finanzausschuss, werden 
die Konzepte von der Kommunalberatungsgesellschaft Schüllermann vorgestellt. Die 
Ergebnisse aus diesen Beratungen sollen dann in die finale Entscheidungsfindung der 
Gemeindevertretung einfließen.
 

III. Finanzielle Auswirkungen
Die Kommunalberatungsgesellschaft Schüllermann wurde für die Konzepterstellung vom 
Gemeindevorstand entsprechend beauftragt. Diese Kosten werden sich auf rund 15.000,00 € 
zzgl. Umsatzsteuer belaufen. Die Verfahrenskosten für das Interessenbekundungsverfahren 
mit anschließendem Verhandlungsverfahren/ öffentliche Ausschreibung, mit Erstellung des 
Gesellschaftervertrages werden sich dann auf rund 50.000,00 € belaufen. Diese Kosten 
können dann in die noch zu gründenden Erschließungsgesellschaft als Vorkosten verrechnet 
werden.
 

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Erschließungskonzept SRS Schüllermann & Partner mbB, Stand 

22.06.2022
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Erschließungskonzept (Eckpunkte - Vorläufig1) Datum/Stand: 22. Juni 2022 

     

Mandant: Gemeinde Heidenrod – Erschließung Plangebiet „Kemel-Süd“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1 Änderungen am Konzept bleiben vorbehalten. 

  : Zahlungsstrom  
  : Vertragliche Beziehung  
  : Gesellschaftsrechtliche Beteiligung
  

Gemeinde  
Heidenrod  

Käufer der  
erschlossenen  
Grundstücke   

Erschließungsgesell-
schaft (GmbH)  

(ggf. 3-seitiger)  
notarieller  

Kaufvertrag 
Inhalt:  

- Verkauf Grund und Boden 
- Ablöse Erschließungskosten 

 und erschließungsnahe Kosten 
- Ablöse Herstellung Infrastruktur 

Nahwärmenetz 
 

Zahlung Kaufpreis  
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Boden  
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(Tiefbauunternehmen)  
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Betrieb Nahwärmenetz 
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maßnahmen 
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teiligung 
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ten Nahwärmenetz an jeweiligen Ge-
sellschafter (soweit nicht direkt an Er-

schließungsgesellschaft) 

Ggf. Zahlung Ablösebetrag für  
Erschließungskosten + Anschlusskos-

ten Nahwärmenetz  
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1. Erschließungsgesellschaft  

o Zur Erschließung des Plangebiets „Kemel-Süd“, Heidenrod gründet die Gemeinde zu-

sammen mit privaten Unternehmen/Investoren eine Erschließungsgesellschaft im Rah-

men eines Public-Private-Partnership (PPP); die Erschließungsgesellschaft soll (vorläu-

fige Überlegung) in der Rechtsform einer GmbH gegründet werden;   

o Die Beteiligung an der Erschließungsgesellschaft und die damit verbundene Verwirkli-

chung des Erschließungsprojekts muss (voraussichtlich europaweit) ausgeschrieben 

werden. Ausgeschrieben werden (nach der derzeitigen Planung) zwei Lose:  

 zum einen Herstellung der „üblichen“ Erschließungsanlagen (i.S.v. § 127 

Abs. 2 BauGB, sowie die Anlagen i.S.v. § 127 Abs. 4 BauGB); 

 daneben wird die Errichtung und der anschließende Betrieb eines kalten 

Nahwärmenetzes (auf der Grundlage des Kaltnahwärmekonzepts der Stadt-

werke Schifferstadt) gesondert ausgeschrieben; 

o Als Verfahrensart soll nach derzeitigem Stand ein Verhandlungsverfahren mit Teilnah-

mewettbewerb durchgeführt werden. Ein solches darf gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 VgV ge-

wählt werden, wenn der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der 

Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einherge-

henden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben wer-

den kann.  

 Vorliegend sind für die geplante Gesellschaftsgründung unter Einbindung 

zweier privater Partner nach unserer Einschätzung Verhandlungen erforder-

lich, um eine variable, an der besten Gestaltung des Projekts ausgerichtete 

Umsetzung zu gewährleisten; 

 Sinnvoll sind u.a. die Möglichkeit zur Berücksichtigung von Anpassungsvor-

schlägen der Bieter, ergebnisorientierte Gestaltung gesellschaftsvertraglicher 

Grundlagen, Abstimmung von Leistungsbeiträgen der Bieter – etwa hinsicht-

lich Marketingaktivitäten – und Reduzierung wirtschaftlicher Risiken durch 

flexible Begrenzung der Vorfinanzierungsdauer.  

o Eine Auswahl der Gesellschafter soll (u.a.) auf der Grundlage des Preises erfolgen; Er-

schließungskosten / Anschlusskosten Nahwärmenetz sollen für Käufer wirtschaftlich 

sein, weshalb mit dem Angebot eine Kalkulation der jeweiligen Kosten vorgelegt wer-

den muss; 
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o Eine zusätzliche Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Be-

trieb des Nahwärmenetzes (§ 121 Abs. 1a Satz 2 HGO) ist nicht vorgesehen; soweit 

sich eine Bürgerbeteiligung jedoch kommunalrechtlich (zumindest ein Angebot zur Be-

teiligung) als zwingend erforderlich erweisen sollte, kann ein solches Angebot mit auf-

genommen werden. 

 

2. Erschließung  

o Die Gemeinde überträgt die Erschließung im Erschließungsgebiet nach § 11 Abs. 1 S. 2 

Nr. 1 und 3 BauGB sowie § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 BauGB auf Erschließungsgesellschaft;  

o Während der Erschließung bleibt die Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke im Er-

schließungsgebiet; 

o Die Erschließungsgesellschaft übernimmt die Erschließung im eigenen Namen und un-

ter eigener Kostentragung; 

o Die Erschließung umfasst  

 die Herstellung der „üblichen“ Erschließungsanlagen (die öffentlichen zum 

Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze einschließlich Fahrbahnen, 

Geh- und Radwege, Parkstreifen, Straßenentwässerung und Straßenbe-

leuchtung sowie Straßenbegleitgrün, Immissionsschutzanlagen, Anlagen zur 

Ableitung von Abwasser und zur Versorgung mit Wasser (jeweils inkl. not-

wendiger Änderung der diesbezüglichen örtlichen Infrastruktur) und mit Elekt-

rizität, einschließlich der jeweiligen Grundstücksanschlüsse etc. sowie Vor-

nahme der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen; Erschließungsanlagen 

i.S.v. § 127 Abs. 2 BauGB, sowie Anlagen i.S.v. § 127 Abs. 4 BauGB), 

 die Herstellung eine kalten Nahwärmenetzes zur Versorgung mit Wärme, 

einschließlich der jeweiligen Grundstücksanschlüsse; 

o Hinsichtlich der Ableitung von Abwasser und der Versorgung mit Trinkwasser wird die 

Gemeinde einen Anschluss- und Benutzungszwang festsetzen; für das Nahwärmenetz 

wird angestrebt, keinen Anschluss- und Benutzungszwang festzusetzen. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass ein solcher nach den Verhandlungen im Rahmen der Ausschrei-

bung notwendig ist; 

o Die Erschließung des gesamten Erschließungsgebiets soll in 3 Bauabschnitten erfolgen 

(Erschließung Bauabschnitte 2 und 3 je nach Grundstücks-Nachfrage); 
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o Für die Herstellung der Erschließungsanlagen werden zwischen der Erschließungsge-

sellschaft und den privaten Partnern jeweils Werkverträge geschlossen; die Her-

stellung der Erschließungsanlagen wird hierbei nach aktuellen Überlegungen von den 

privaten Partnern (zunächst) vorfinanziert; die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf 

der erschlossenen Grundstücke (s.u.); die Frage der Vorfinanzierung wird aber voraus-

sichtlich zum Gegenstand der Verhandlungen im Rahmen der Ausschreibung werden 

(müssen); 

o Mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen/Abnahme der Erschließungsanlagen (in 

den jeweiligen Bauabschnitten) übernimmt die Gemeinde das Eigentum an den Er-

schließungsanlagen, mit Ausnahme des Nahwärmenetzes; ggf. ist es aus umsatzsteuer-

lichen Gründen zum Erhalt eines Vorsteuerabzugsrechts notwendig bzw. sinnvoll, im 

Hinblick auf die Anlagen der Wasserversorgung anders zu verfahren und diese entgelt-

lich auf Gemeinde zu übertragen (Prüfung erfolgt im weiteren Verfahren); i.d.F. müsste 

Gemeinde die Ablösevereinbarung mit den Käufern der Grundstücke abschließen; 

o Das Nahwärmenetz wird mit Abschluss der Herstellung/Abnahme an den Betreiber des 

Nahwärmenetzes zum Eigentum übertragen; zugleich wird ein Konzessionsvertrag (We-

gerechte) zwischen der Gemeinde und der Betreiberin des Netzes geschlossen; noch 

zu klären ist, ob der Erwerber des Nahwärmenetzes an die Erschließungsgesellschaft 

einen Kaufpreis entrichtet oder die Refinanzierung der Erschließungsgesellschaft direkt 

über Ablösevereinbarungen mit den Käufern der Grundstücke erfolgt.  

o Ein unabhängiger Prüfer (bspw. Prüfingenieur) erhält das Recht, jederzeit die Herstel-

lung der Erschließungsanlagen und des kalten Nahwärmenetzes sowie die betreffenden 

Rechnungen zu prüfen; Prüfer muss von Gemeinde benannt werden können; Auf-

tragserteilung erfolgt über Erschließungsgesellschaft; die betreffenden Unterlagen müs-

sen der Gemeinde überlassen werden. 

 

3. Vermarktung und Verkauf der erschlossenen Grundstücke  

o Die Vermarktung der erschlossenen Grundstücke erfolgt durch die Erschließungsgesell-

schaft (ggf. im Rahmen eines Makler-/Dienstvertrags zwischen der Gemeinde und der 

Erschließungsgesellschaft); die tatsächliche Vermarktungsleistung der Grundstücke  soll 

im Namen der Erschließungsgesellschaft (ggf. über einen separaten Vertrag) durch ei-

nen der privaten Partner – ggf. durch einen vom Partner zu beauftragenden Dritten –  

ausgeführt werden; zu klären ist noch, inwieweit eine Vermarktung der Grundstücke im 

Namen der Gemeinde erfolgen muss; 
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o Der Verkauf der Grundstücke erfolgt zu Bedingungen, welche von der Gemeinde 

(„Vergabegremium“) verbindlich vorgegeben werden; 

o Die Refinanzierung der Erschließungsmaßnahmen und der Ausgleich der durch die pri-

vaten Partner (ggf.) vorfinanzierten Herstellung der Erschließungsanlagen erfolgt (voll-

ständig) über den Verkauf der erschlossenen Grundstücke;  

o Hierzu wird mit den jeweiligen Käufern der erschlossenen Grundstücke ein vss. 3-Seiti-

ger-Kaufvertrag geschlossen; Vertragspartner der Kaufverträge sind die Gemeinde, 

der jeweilige Käufer und die Erschließungsgesellschaft; noch zu klären ist, ob zwei Ver-

tragswerke ggf. sinnvoller oder rechtlich geboten sind; 

o neben dem Kaufpreis für das Grundstück wird zusätzlich eine Ablösezahlung 

für die Herstellung der Erschließungsanlagen sowie die Zahlung der An-

schlusskosten an die Anlagen zur Ableitung von Abwasser, an das Was-

ser- und Stromnetz (sowie ggf. an das Nahwärmenetz) vereinbart;  

o Die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises erfolgt an die Gemeinde; die Zahlung 

des Ablösebetrags für die Herstellung der Erschließungsanlagen und der An-

schlusskosten (inkl. Nahwärmenetzanschluss) erfolgt direkt an die Erschlie-

ßungsgesellschaft bzw. alternativ an den jeweiligen Gesellschafter (möglicher-

weise bei Wasser direkt an die Gemeinde); eine Verwaltung der Fremdgelder 

(Ablösebeträge) durch die Gemeinde erscheint rechtlich problematisch (§ 2 

GemKVO); 

o Die vereinbarten Ablösebeträge und Anschlusskosten (inkl. Nahwärmenetzanschluss) 

werden ggf. – soweit zulässig – vor Beginn des jeweils nächsten Bauabschnitts bzw. 

nach Ablauf von zwei Jahren nachverhandelt, sofern der jeweilige Bauabschnitt noch 

nicht vermarktet und ausgebaut werden konnte; 

o Die privaten Partner rechnen ihre Erschließungsleistungen auf Grundlage der mit der 

Erschließungsgesellschaft geschlossenen Werkverträgen dieser gegenüber ab; die Zah-

lung erfolgt (unter Anrechnung auf den in Rechnung gestellten Gesamtbetrag) aus den 

(von der Erschließungsgesellschaft) vereinnahmten Ablösebeträgen und Anschlusskos-

ten (ggf. Vorausabtretung zur Insolvenzsicherung); 

o Die allgemeine Projektsteuerung erfolgt durch die Erschließungsgesellschaft auf der 

Grundlage eines Projektsteuerungs- und Maklervertrags, über welchen auch die Verwal-

tungs-, Vermarktungs- und Overhead-Kosten der Erschließungsgesellschaft abgerech-

net werden; 
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o Ggf. Verbleib nicht vermarkteter Grundstücke bei Gemeinde nach Ablauf eines zu ver-

handelnden Vermarktungszeitraums; in diesem Fall Ablösezahlung / Zahlung An-

schlusskosten durch Gemeinde an Erschließungsgesellschaft (Auffanglösung) nach 

Zeitraum x; 

 

4. Betrieb kaltes Nahwärmenetz  

o Der das Nahwärmenetz übernehmende private Partner verpflichtet sich (zeitlich be-

grenzt) das Nahwärmenetz zu betreiben und zu unterhalten. Er erhält die Möglichkeit, 

den Grundstückskäufern die Wärmeversorgung (ggf. zusätzlich mit dem Angebot der 

Stromversorgung) und/oder die Wartung der bei den Grundstückskäufern installierten 

(dezentralen) Wärmetauscher sowie ggf. auch ein (full-service) Leasing der Wärmetau-

scher anzubieten.  

o (soweit eine Bürgerbeteiligung erfolgen muss, könnte der Betrieb im Rahmen einer Be-

treibergesellschaft zwischen dem privaten Partner und der Bürgerbeteiligung erfolgen); 

o Errichtung und Betrieb des Kaltwärmenetzes können nur einheitlich erfolgen und hän-

gen voneinander ab.  
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5. Joint-Venture (Rahmenvereinbarung) 

o Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit mit den privaten 

Partnern soll erfolgen;  

o Inhalt: Beschreibung des Konzepts sowie der abzuschließenden Verträge. 

 

6. Auflösung der Erschließungsgesellschaft 

o Die Erschließungsgesellschaft soll maximal bis zum Abschluss der Verwertung sämtli-

cher Grundstücke bestehen;  

o Nach Auflösung der Erschließungsgesellschaft tritt die Gemeinde in die betreffenden 

Verträge mit Tiefbauunternehmen und Energieversorger ein und/oder die Erschlie-

ßungsgesellschaft tritt die Gewährleistungsrechte an die Gemeinde ab; gesellschafts-

vertraglich ist hierbei sicherzustellen, dass die Gemeinde die gewählte Option ohne Zu-

stimmung der Vertragspartner wahrnehmen kann. 

 

-------------------- 
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XII/081
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Heidenrod, Allgemeine Grundstückangelegenheiten
Verpachtung von landwirtschaftlichen Grundstücken in 
der Gemeinde Heidenrod
hier: Festlegung der Pachten

Organisationseinheit:

FD III.1.1 Bauverwaltung, Bauleitplanung
Datum

10.06.2022

Verantwortlich:

Zindel, Udo
Aktenzeichen

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 20.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
1. Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass der Gemeindevorstand in der letzten 

Legislaturperiode in seiner Sitzung am 08.08.2016 letztmalig die Pachtpreise für 
landwirtschaftliche Grundstücke festgesetzt hat. Der Pachtpreis für landwirtschaftliche 
gemeindeeigenen Grundstücke wurde ab dem 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

 
a.) Ackerland 165,00 € / ha
b.) Grünland               110,00 € / ha
c.) Wege 165,00 € / ha beachte:
Bei allen Flächen wird, unabhängig von der Größe eine Mindestpacht von 30,00 € fällig. 
 

     Nach der damaligen Beschlusslage sollten für die Pachterlöse im Haushaltsplan 2022 
eine
    Validierung erfolgen.
 
2. Der Gemeindevorstand stellt fest, dass in dieser Legislaturperiode keine Erhöhung der

Pachtpreise für gemeindeeigenen landwirtschaftliche Nutzflächen erfolgen wird.
 
3. Eine erneute Validierung ist im Jahr 2028 durchzuführen.

II. Begründung/Sachverhalt
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 08.08.2016 letztmalig die Pachtpreise für 
landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke erhöht. Ab dem 01.01.2017 wurden wie im 
Beschlussvorschlag dargestellt, Pachtpreise von 110,00 € bis 165,00 € für die 
entsprechenden Nutzungen festgesetzt. Im Zuge der Diskussion zur Entwicklung der 
Kaufpreise für Landwirtschaftsflächen, als auch der Entwicklung der Pachtpreise, wurde 
verwaltungsseitig eine Validierung der Beschlusslage vorgenommen.

Danach ist festzustellen, dass die landwirtschaftlichen Pachtpreise im Jahr 2010 im 
Rheingau-Taunus-Kreis für Ackerland durchschnittlich 110,00 € und für Grünland 69,00 € 
betrugen. Das statistische Landesamt Hessen hat in der Landwirtschaftserhebung 2020 
ebenfalls auch die landwirtschaftlichen Pachtpreise validiert. Das statistische Landesamt 
kommt in seinem Bericht von 20.07.2021 im Zuge der Feststellung des endgültigen 
Ergebnisses der Landwirtschaftszählung 2020 zu dem Ergebnis, dass landwirtschaftliche 



Seite: 2/2

Betriebe fast 1/3 höhere Pachtzahlungen leisten mussten, als im Jahr 2010. Demnach 
betrugen zum Erhebungsstichtag 2020 die Pachtpreise im Rheingau-Taunus-Kreis für 
Ackerland durchschnittlich 153,00 € und für Grünland 78,00 €.

Damit die zukünftigen Pachterlöse bei den Haushaltsplanberatungen entsprechend 
berücksichtigt werden könnten, ist es notwendig, dass Seitens des Gemeindevorstandes ein 
Beschluss erfolgt, dass die damalige festgesetzte Pachthöhe beibehalten wird.

Der Beschluss ist zum einen für die Haushaltsplanung notwendig. Zum anderen gilt es auch 
gesellschaftspolitisch Planungssicherheit für die Pächter zu schaffen. Gerade in der jetzigen 
Situation sollte Seitens des Gemeindevorstandes mit dem Beschluss die Pachtpreise nicht 
an die allgemeine Kostenentwicklung anzupassen, eine wesentliche politische 
Willensbildung hinsichtlich der Flächennutzungen dargestellt werden.

Verwaltungsseitig wird angeregt, die Flächennutzungen hinsichtlich der sonstigen Flächen 
dahingehend zu spezifizieren, dass für die  Überlassung von gemeindeeigenen Flächen für 
Naturschutzzwecke ein einmaliges Entgelt von 30,00 €’für die Bearbeitung des 
Pachtvertrages erhoben, und dann für das jeweilige Grundstück einen pauschalen 
Pachtpreis in Höhe von 1,00 € festgesetzt wird.

Die Festsetzung des Pachtpreises von 1,00 € Ipa stellt nicht wirklich einen Erlös im 
eigentlichen Sinne dar, sondern es dient vielmehr als Erinnerungsposten der Buchhaltung, 
als auch bei der Bearbeitung der jeweiligen Pachtakten in den entsprechenden EDV 
Systemen.

Verwaltungsseitig wird empfohlen dem Beschlussvorschlag zu folgen, um zum einen für die 
derzeitige Legislaturperiode Planungssicherheit bei den Pächtern herzustellen und zum 
anderen, dass Seitens der Gemeinde eine Validierung auf statistischen Mittelwerten erfolgt 
ist.

III. Finanzielle Auswirkungen
keine

Die bisherigen Pachterlöse werden auch in gleicher Höhe in den Folgejahren im 
Haushalt veranschlagt.

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
Keine



Seite: 1/1

XII/084
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Fonds "Bürgerschaftliches Engagement in den 
Ortsteilen" 2022
Anträge 2022 - Nachmeldung Ortsbeirat Mappershain -

Organisationseinheit:

Fachdienst I.1 Allgemeine Verwaltung
Datum

20.06.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

01.18.2022

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
Der Gemeindevorstand stimmt dem Vorhaben/Vorschlag/Mittelverwendung des 
nachträglich mit Datum vom 10.06.2022 eingereichten Antrages des Ortsbeirates 
Mappershain zu und stellt 2.000,00 € zur Verfügung.

Antrag:
Planung und Gestaltung der neuen Ortsmitte oberhalb des Bolzplatzes und weitere 
Einrichtungen (Bouleplatz, Anschaffung eines mobilen Fußballtores, Kletterwand).

II. Begründung/Sachverhalt
Bereits in der Sitzung des Gemeindevorstandes vom 11.04.2022 wurde über die 
Vorhaben/Vorschläge und Mittelverwendung der eingebrachten OT:
Dickschied, Hilgenroth, Zorn und Springen abgestimmt und diese genehmigt.

Eine Übersicht der bereits in dieser Sitzung behandelten Anträge sowie der neu hin-
zugekommene Antrag des OT Mappershain ist als Anlage beigefügt.

III. Finanzielle Auswirkungen
Vergabe von Fördermitteln in Höhe von 8.500,00 €

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Übersicht der Auswertung 2022_Nachmeldung Obr Mappershain
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Fonds „Bürgerschaftliches Engagement in den Ortsteilen“ 

Auswertung: Anträge 2022 
01-18-2022 

OT/Gruppe Erbrachte Aktivitäten 2021 
in Stichworten 

Std. Vorhaben/Vorschlag/ 
Mittelverwendung 

Bemerkungen Vorschlag/Förderung 

      

OBR 
Dickschied 

Umgestaltung und Renovierung 
des Schulungsraumes der FFW 

287 h Seit über 10 Jahren wird seitens 
der Familien ein Sonnensegel für 
den Sandkasten auf dem öffentl. 
Kinderspielplatz gewünscht. 
Jeder der diesen Spielplatz kennt 
weiß, dass der dortige 
Sandkasten komplett der Sonne 
ausgesetzt ist. Die 
Baumbepflanzung reicht nicht 
aus. Der Ortsbeirat hat immer 
Unterstützung zugesagt, jedoch 
nur, wenn sich jemand findet, der 
das Sonnensegel im Herbst ab 
und im Frühjahr  wieder aufbaut. 
Nun hat sich jemand gemeldet, 
der dies verbindlich übernehmen 
möchte – siehe Niederschrift der 
öff. Sitzung vom 03.11.2021 / Ihr 
Schreiben vom 16.12.2021 
(01.1.10.0.2). 
Aus diesem Grunde stellt der 
OBR den Antrag auf Zuwendung 
aus dem Fonds 
„Bürgerschaftliches 
Engagement“. 
 
 
 
 

Angebot eines 
Sonnensegels der Fa. 
RO-FLEX, Karlstadt 
in Höhe von 1.189,96 € 
liegt vor. 

 
 
 

1.000,00 € 
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OT/Gruppe Erbrachte Aktivitäten 2021 
in Stichworten 

Std. Vorhaben/Vorschlag/ 
Mittelverwendung 

Bemerkungen Vorschlag/Förderung 

      

OBR 
Hilgenroth 

Als neueste Maßnahme wird 
gerade der Zaun des 
Spielplatzes erneuert. 
 
Davor war der Ausbau des 
Spritzenhauses unterstützt 
worden. 

250 h Wie im Protokoll zur letzten 
Sitzung des Ortsbeirates bereits 
erwähnt, möchte der OBR 
Hilgenroth eine Hütte mit 
Versorgungsmöglichkeit für 
Wanderer auf dem Wispertrail 
aufstellen.  
Konkret ist geplant, dass eine 
Hütte, ähnlich einem Gartenhaus 
auf dem vereinseigenen Gelände 
an der Dreschhalle errichtet 
werden soll. Diese soll mit 
Kühlschränken und Sitzmöbel 
ausgestattet werden. Ein 
Stromanschluss erfolgt von der 
Dreschhalle aus.  
 
Die Restfinanzierung erfolgt aus 
weiteren Anträgen bei anderen 
Sponsoren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Die Kosten belaufen sich 
auf ca. 6.000,00 €, 
aufgeteilt in Gartenhaus 
ca. 3.500,00 €, 
Ausstattung mit 
Kühlschränken Tisch, 
Bänke, Schrank usw. ca. 
1.500,00 €, 
Stromanschluss, 
Fundamente und 
sonstiges ca. 1.000,00 €.  
 

 

 
 
 
 

2.000,00 € 
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OT/Gruppe Erbrachte Aktivitäten 2021 
in Stichworten 

Std. Vorhaben/Vorschlag/ 
Mittelverwendung 

Bemerkungen Vorschlag/Förderung 

      

OBR Zorn 
 
 

Um den Mehrgenerationenplatz 
für alle Zorner, sowie allen 
Besuchern von außerhalb, als 
solchen sichtbar kenntlich zu 
machen und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl im 
Ort zu stärken wurde ein 
Namensschild 
„Mehrgenerationenplatz“ am 
DGH angebracht und der Platz 
weiter aktiv gestaltet. 

50 Wegeleuchten am 
Mehrgenerationenplatz, 
sowie der Herstellung eines 
Stromanschlusses.  
 
Vermerk vom BGM: 
Vorher bitte Rücksprache mit 
dem OBR (vielleicht 
SolarleuchtenSyna)  

Angebot der Fa. 
Elektro-Service Eckel, 
Zorn in Höhe von 
3.997,89 €  
 
Evtl. Solarleuchte 
 3.000,00 € 

 
 
 

1.000,00 € 
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OT/Gruppe Erbrachte Aktivitäten 2021 
in Stichworten 

Std. Vorhaben/Vorschlag/ 
Mittelverwendung 

Bemerkungen Vorschlag/Förderung 

OBR 
Mappershain 
(nachgemeldet 
am 10.06.2022) 

In 2021 haben wir folgende 
Arbeiten ehrenamtlich 
ausgeführt: 
  
- Ersatz des beschädigten   
  Zaunes am Bolzplatz 
  
- Herstellung eines Standplatzes  
  für eine Tischtennisplatte am  
  DGH 
  
- Anschaffung einer   
  witterungsbeständigen  
 Tischtennisplatte, die dauerhaft  
  im Freien stehen kann,    
  hierfür wurden auch eigene  
 Finanzmittel aus Spenden zt,B.  
 St Martin Umzug o.ä. 
 verwendet. 
  
 

 Für das Jahr 2022 haben wir 
folgende Projekte vorgesehen: 
 

- Planung und Gestaltung 
der neuen Ortsmitte, eine 
Interessengemeinschaft 
hat bereits erste  
Überlegungen dazu 
angestellt: 
der Platz soll oberhalb 
des Bolzplatzes 
eingerichtet werden,  
der Platz soll durch die 
Erstellung einer 
Quadermauer mehr 
ebene Fläche erhalten 
auf dem Platz soll mit 
einem Holzgerüst 
umrandet werden 
eine Randbepflanzung 
mit Weinreben soll mit 
den Rebenblättern einen 
Schattenraum bilden 
darunter werden 
Sitzmöglichkeiten 
vorgesehen 
 
Auf dem Bolzplatz sind 
dann weitere 
Einrichtungen geplant: 

- Bouleplatz 
      -     Anschaffung eines    
             mobilen Fußballtores 

- Kletterwand  
 

  
 
 
 

   2.000,00 € 
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OT/Gruppe Erbrachte Aktivitäten 2021 
in Stichworten 

Std. Vorhaben/Vorschlag/ 
Mittelverwendung 

Bemerkungen Vorschlag/Förderung 

OBR Springen 
 
 
 
 
 
 

Neuer Zaun auf dem Friedhof 
Springen (Eingangsbereich und 
Rückseite) 
Kosten in 2021: 
Fa. Osterkamp (Draht + Zaun) 
57632 Walterschen = 5.350 € 

 
 

Neuer Zaun auf dem Friedhof 
Springen (Talseite) 
 
 

Kosten ca. 10.000 € 
 

 
 

2.500,00 € 

      
Summe 
(gesamt) 

    8.500,00 € 
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XII/089
Beschlussvorlage (nö)
nichtöffentlich

Einrichtung eines Waldkindergartens am Standort 
Egenroth

Organisationseinheit:

Fachbereich I
Datum

23.06.2022

Verantwortlich:

Kürzer, Thomas
Aktenzeichen

06.1.11.2022

Beratungsfolge Beschlussart Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeindevorstand Entscheidung 27.06.2022 N

I. Beschlussvorschlag
1. Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass zurzeit Gespräche mit der Sen-
seAbilityAcedemy über die Errichtung eines Naturkindergartens (Waldkindergarten) 
für bis zu 20 Kinder vom 3. Lebensjahr bis Schuleintritt am Standort des Ev. Ge-
meindehaus Egenroth geführt werden.

2. Der Gemeindevorstand nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass mit der 
SenseAbilityAcedemy eine Vereinbarung zur Verlustabdeckung (kommunale Förde-
rung) analog der Vereinbarung mit der Lebenshilfe für die Kita-Langschied zur Reali-
sierung abgeschlossen werden muss und einmalige Investitionskosten anfallen:

• Verlustabdeckung p.a. ca. 80 T€ p.a.
• Investitionskosten 

- Bauwagen ca. 25 – 30 T€
- Material ca. 3 T€

3. Der Gemeindevorstand begrüßt die Errichtung eines Naturkindergartens in der 
Gemeinde und stellt die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, zur Fort-
führung der Gespräche, im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2023 und der Folge-
jahre in Aussicht.

4. Der Bürgermeister wird gebeten die Gemeindevertretung in der Sitzung am 
15. Juli 2022 über den Stand der Angelegenheit zu informieren.

II. Begründung/Sachverhalt
Seit 2012 hat es insgesamt fünf Initiativen/ Versuche gegeben einen Waldkindergar-
ten im Gemeindegebiet zu etablieren. In allen Fällen gab es großes allgemeines In-
teresse aber einen potentiell zu geringen Bedarf zu einem „Stichtag“ an einem be-
stimmten Standort. Hinzu kam, dass die angebotene Betreuungszeit – ohne Mittags-
verpflegung - für viele Eltern mit Blick auf ihre Erwerbstätigkeit nicht ausreichte.
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Bei den bisherigen Initiativen, die teilweise von Eltern oder interessierten Erzie-
hern/innen ausgingen, sollte die Gemeinde die Trägerschaft haben. 
Schon daraus ergaben sich gewisse Abgrenzungsprobleme zu den Regeleinrichten, 
insbesondere bei „schlechtem Wetter“ oder verlängerter (Tagestätten-) Betreuung.

Mit der SenseAbilityAcedemy tritt hier ein Träger auf, der bereits Erfahrung mit dem 
Betrieb mehrerer Waldkindergärten in verschiedenen Bundesländern hat und mit ei-
genem Personal erfolgreich betreibt.

Aufgrund gestiegener Kinderzahlen und einer erhöhten Nachfrage bei den unter 
Dreijährigen ist die Platzsituation in der Gemeinde angespannt. 
Bisher konnten zwar noch alle Rechtsansprüche erfüllt werden, häufig aber nicht 
zum gewünschten Zeitpunkt oder dem gewünschten Standort.
Insoweit könnte das zusätzliche Angebot, dass sich zwar nur an die Altersgruppe Ü3 
richtet zu einer Entspannung der Situation beitragen.

Die Kurzbeschreibung und Kalkulation sind als Anlagen beigefügt.

III. Finanzielle Auswirkungen
Siehe Beschlussvorschlag

Diefenbach 
Bürgermeister

Anlage/n
1 Betriebskosten und Personalkosten Kalkulationsentwurf Naturkindergar-

ten Heidenrod

2 Kurzkonzept Heidenrod



Heidenrod Kalkulation ENTWURF SenseAbilityAcademy gUG (haftungsbeschränkt)
Waldkindergartengruppe 7.45 – 15.15
Kinder 3 – 6 Jahre. Std. Woche ANB AGB
20 Kinder - Integrationskind möglich
Fachaufsicht Vorschrift : Drei Fachkräfte !!!

Personalkosten TVÖD 8a
FK          incl.  Vorbereitung 8,0 39 3.300,00 € 4.100,00 € Gruppenleitung 4 - 5 Tage
FK          incl.  Vorbereitung 8,0 39 3.300,00 € 4.100,00 € Zweitkraft 5 Tage
FK i.A.      incl.  Vorbereitung 6,0 25 1.500,00 € 1.800,00 € Dritte Kraft 4 Tage
Gesamt 10.000,00 €

120.000,00 € ´
Anteilige Personalkosten übergreifend
Projektkraft 5,0 5,0 250,00 € 250,00 € Dritte Kraft  1Tag
Springer 5,0 5,0 250,00 € 250,00 € Dritte Kraft 1 Tag
Übergreifende päd. Einrichtungsleitung/ Stellvertreterin 5,0 5,0 250,00 € 300,00 € Anleitung / Integration
Geschäftsführerin 5,0 5,0 400,00 € 500,00 € Fachliche u. administrative Leitung, QM
Verwaltungshilfe 5,0 5,0 200,00 € 200,00 €
Hausmeister (z.b.Instandhaltung), Hauswirtschaft (z.B.Wäsche) 5,0 5,0 200,00 € 200,00 €

1.700.€
20.400,00 €

Weiterbildung / Konzept /  QM / BEP 1.200,00 €

141.600,00 €
Betriebskosten
Berufsgenossenschaft / Mitgliedschaften/ Verbände / Bankgebühren 500,00 €
Postgebühren / Web / Telefon/ Handy (3 Waldhandys) 400,00 €
Bürobedarf 1.200,00 €
Fachliteratur / Fachunterstützung (Supervision) 1.200,00 €
Versicherungen / Sicherheit / Erste Hilfe 500,00 €
Instandhaltung / Reparaturen u. Ausstattung 2.000,00 €
Miete, Heizung, Nutzungsgebühren, zusätzlicher Garten (Pacht) 1.200,00 €
Spielmaterial / Kinderbücher 2.000,00 €
Sonstige Ausgaben (Hyghiene/Werbung, Dokumentation…) 1.000,00 € 10.000,00 €

Verwaltungskosten 3,5 % ca. von 151.600.-€  (z.B. Steuerbüro) 5.300,00 €

156.900,00 €
Einnahmen ( Durchschnittliche Belegung im Jahr 17 Plätze im Monat ) Mittelwerte
im ersten Jahr etwas reduziert, langsamer Einstieg, ca.
Elternbeiträge  7.45- 15.15 Uhr  70,- 14.000,00 € Fehlbetrag wird im 1.Jahr kommunal kompensiert
Kostenbeitragserstattung pro Kind/Monat  141,02 € 24.000,00 € Fehlbetrag wird im 1.Jahr kommunal kompensiert
Grundpauschale (mehr als 35 bis unter 45 Std. 1 250 Euro) 20.000,00 € Fehlbetrag wird im 1.Jahr kommunal kompensiert
BEP- Pauschale 4.800,00 € Fehlbetrag wird im 1.Jahr kommunal kompensiert
Kleinkitapauschale 5.500,00 €
Gute Kitapauschale 12.000,00 €

80.300,00 €

Kommunale Förderung  (etwa 376,-€ pro Kind monatlich) 76.600,00 €

Zusätzliche Erstkosten / Erstanschaffungen / Investition 3.000,00 €
Material: u.a.Bollerwagen, Tarp, Schnitzwerkzeug, 2 Kanister
u.1 Wassersack, 8 Sitzgarnituren f. Kinder, 4 Truhen, Seile, 
                           Komposttoilette            2.500,00 €
Mögliche Kosten je nach Schutzraumnotwendigkeit  : 
Bauwagen als Schutzhütte : 28.000 - 45.000
Einfacher Bauwagen als Materiallager plus Wärmung 7.500,00 €
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Kurzbeschreibung Waldkindergarten „Die bunten Vielfalter Heidenrod“

In der Trägerschaft von SenseAbilityAcademy, gemeinnützige haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft ist das Betreiben von staatl. anerkannten Kindergärten (im Sinne 
des § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII) nach Kifög in der Satzung fest verankert. 

Pro Gruppe werden drei Fachkräfte, davon mindestens zwei staatl. anerkannte Erzieherinnen, 

für zwanzig Kinder beschäftigt. 

Der Waldkindergarten Heidenrod ist spielzeugfrei und fast immer draußen. Er fußt auf dem 
hessischen Bildungs- und Erziehungplan für Kindertagesstätten mit besonderen Eckpunkten 
z.B. der Resilienz, dem situativen Absatz, den BNE - Kompetenzen und dem Freispiel als 
Lernform. 


Weitere Strukturmerkmale des Garten - und Waldkindergartens 
A. Biologisch - vegetarischer Mittagstisch 

B. Der Waldkindergarten soll seinen Standort in Heidenrod haben. Der Bauwagen dient dem 

winterlichen Mittagstisch, dem Ruhebedürfnis und dem Schutz bei widrigen Wetterlage 
(Starkregen/Hagel/Gewitter) und ist daher im Winter gewärmt. Zudem wird er als 
Materiallager genutzt ( Bollerwagen, Seile, Bücher…). 


C. Es gibt keine Elektrizität oder fließend Wasser, das Wasser wird in Kanistern genutzt.


Tagesablauf 
• Die Eltern parken an den erlaubten Parkmöglichkeiten und gehen zu Fuß zum Standort, wo 

die Bringung und Abholung erfolgt, die Kinder sammeln sich dort (7.45 - 8.30) und machen 
den Morgenkreis um 8.30 Uhr.


• Ab 9.00 bis 12.00 / 12.30 sind die Kinder an vier Vormittagen spaziergängerhaft unterwegs.

• Es gibt viel Freispiel und pädagogische Angebote, u.a. ein Vorschulprogramm.

• An einem Tag ist der Standorttag ( Malen, Basteln, Projekte oder Ausflugstag)

• Um 12.30 kommen die Kinder zum Standort zurück, die Kindersitzganituren werden 

aufgestellt, Hände gewaschen, ein kleiner Dank gesprochen, gemeinsam angefangen 

• Von 13.00 - 13.30 ist das Mittagessen, es wird erneut gedankt und gemeinsam aufgehört

• Zwischen 13.30 und 14.15 finden ruhige Aktivitäten statt wie z.B. Vorlesen für die Kinder, 

Kinder können im Bauwagen ruhen, es wird gemalt und gebastelt…

• 14.15 - 15.35 Abschlusskreis und Abholung.


Unsere Philosophie : Weniger ist mehr , d.h. so wenig wie möglich Material, so wenig wie möglich 
Spuren hinterlassen, die Natur schützen und sie unterstützen ( in Absprache mit dem/der FörsterIn 
sein, Müll sammeln, Bäume pflanzen, Regeln in der Natur beachten, s. Konzept) und in der 
jahreszeitlichen Verbindung mit der Natur leben.


Ansprechpartner / Geschäftsadresse: 

SenseAbilityAcademy Frau Asha Scherbach. Erzbergerstr. 4. 63179 Obertshausen 


015253196228 bne@senseability.academy    www.senseabilityacademy.de 

Rechtsform des Trägers gUG (gemeinnützige haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft)

Öffnungszeiten: 7.45 - 14.35 Uhr Bringung Standort Heidenrod

Schließzeiten Im Sommer die letzten drei Ferienwoche plus 1 Tag,

Zwischen kurz vor Weihnachten u. Neujahr bis zum incl. 
6.1., Brückentage, Rosenmontag, Faschingsdienstag, 

3-4 pädagogische Tage ( z.B. Sicherheitsfortbildung)

Kapazität 20 Kinder von 3 Jahre bis zum Schuleintritt, drei Fachkräfte 
und Projektkräfte/ Springer. Integrationsplätze möglich
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